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Sachverhalt
Diese Beschlussvorlage ist textlich mit der ursprünglichen 
Beschlussvorlage VO(STV)/232/2022 identisch. Entsprechend der 
Vorstellung im Ausschuss für Bau, Planung und städtebauliche 
Sanierungsvorhaben am 22.03.2022 wurden Plan und Begründung 
hinsichtlich der Verschiebung der nordwestlich der Straße B gelegenen 
Baugrenze nach Südosten verändert und hinsichtlich der flachbündigen 
Einfügung von Solaranlagen in die Außenfassaden ergänzt.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ der Stadt Sassnitz sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Wiedernutzbarmachung ungenutzter Flächen und zur 
Nachverdichtung im Innenstadtbereich von Sassnitz durch die Festsetzung eines allgemeinen 
Wohngebiets nach § 4 BauNVO und die Sicherung der Bestandsfläche für Versorgungsanlagen des ZWAR 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Waldflächen geschaffen werden.

Die Stadtvertretung der Stadt Sassnitz fasste hierzu in ihrer Sitzung vom 31. August 2021 zur 
Beschlussnummer VO(STV)/114/2021 den Aufstellungsbeschluss (Anlage 1).

Daraufhin wurde die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB durchgeführt. 
Hierzu wurden Stellungnahmen abgegeben.

Das Büro A&S GmbH Neubrandenburg, August-Milarch-Straße 1 in 17033 Neubrandenburg erarbeitete 
daraufhin den anliegenden Abwägungsvorschlag im Rahmen der Vorprüfung des Einzelfalls.

Die Stadtvertretung prüft die im Rahmen der Vorprüfung des Einzelfalls eingegangenen Stellungnahmen 
und die darin enthaltenen Anregungen, Hinweise und Bedenken. Sie beschließt darüber entsprechend 
des anliegenden Abwägungsvorschlages (Anlage 2).

Das Büro A&S GmbH Neubrandenburg, August-Milarch-Straße 1 in 17033 Neubrandenburg erarbeitete 
weiterhin den anliegenden Entwurf des Bebauungsplans Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ der Stadt Sassnitz 
(Anlage 3) nebst zugehöriger Begründung (Anlagen 4, 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4).

Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplans Nr.33.1 „Straße der Jugend“ der Stadt Sassnitz und die 
zugehörige Begründung werden gebilligt.

Auf Grundlage des Planentwurfs und der zugehörigen Begründung sind die Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.



Alternative
  

Die Abwägung zur Vorprüfung des Einzelfalls wird in andere Weise vorgenommen.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ der Stadt Sassnitz und die zugehörige 
Begründung werden nicht gebilligt und sind zu überarbeiten.

Finanzielle Auswirkungen
☐ Einnahmen                                               ☐  Mittel stehen zur Verfügung 

☐ Keine haushaltsmäßige Berührung          ☐  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

Bemerkungen:
 
Finanzielle 
Auswirkungen:

 ☐ keine haushaltsmäßige 
   Berührung

Gesamtkosten:  TEUR
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:

Haushaltsstelle:
 

TEUR
 

Zusätzliche Einnahmen aus 
Zuweisungen:

Haushaltsstelle:
 

TEUR

Über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe:

Deckung Haushaltsstelle: TEUR

Haushaltsjahr: TEUR
Haushaltsjahr: TEUR
Haushaltsjahr: TEUR

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr: TEUR
Bemerkungen: Die Finanzierung der Planungskosten erfolgt über das 

von der BIG Städtebau GmbH im Auftrag der Stadt 
Sassnitz geführte Treuhandkonto. Die Finanzierung im 
treuhänderischen Sanierungsvermögen erfolgt durch 
Finanzhilfen des Bundes und des Landes sowie den 
gemeindlichen Eigenanteil.
 

 
Beschlussvorschlag
  

Die während der Vorprüfung des Einzelfalls zum Bebauungsplan Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ der Stadt 
Sassnitz eingegangenen Stellungnahmen und die darin enthaltenen Anregungen, Hinweise und Bedenken 
wurden durch die Stadtvertretung geprüft. Die Abwägungsentscheidung darüber wird entsprechend der 
Anlage 2 zu dieser Beschlussvorlage getroffen.

Der Bürgermeister wird beauftragt, alle, die eine Stellungnahme abgegeben haben, vom Ergebnis der 
Abwägung in Kenntnis zu setzen.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ der Stadt Sassnitz und die zugehörige 
Begründung werden gemäß Anlage 3 sowie 4, 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4 zu dieser Beschlussvorlage gebilligt.

Auf Grundlage dieses Planentwurfs und der zugehörigen Begründung sind die Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

 



 
 
Öffentlichkeitsarbeit:
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB / Bekanntmachung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Stadtanzeiger

Anlage/n
1 Anlage 1 Aufstellungsbeschluss (öffentlich)

2 Anlage 2 Abwägungsvorschlag zur Vorprüfung des Einzelfalls 
(öffentlich)

3 Anlage_3_Plan_NEU (öffentlich)

4 Anlage_4_Begründung_NEU (öffentlich)

5 Anlage 4.1 - Anlage 1 zur Begründung (öffentlich)

6 Anlage 4.2 - Anlage 2 zur Begründung (öffentlich)

7 Anlage 4.3 - Anlage 3 zur Begründung (öffentlich)

8 Anlage 4.4 - Anlagen zur Anlage 3 der Begründung (öffentlich)
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Stellungnahme Nr. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
 

        
 

 
TÖB Nr. 1: Amt für Raumordnung und Landesplanung vom 19.11.2021 
 
 
Landesplanerische Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Bebauungsplan wird im nordwestlichen Teil Planungsrecht für ein allgemeines 
Wohngebiet geschaffen. Hier können bei einer maximalen Ausnutzung der Fläche für 
den Wohnungsbau und mit der Errichtung von zwei bis viergeschossigen Gebäuden 
maximal bis 70 Wohnungen entstehen. Werden innerhalb des Gebietes weitere 
Nutzungen, die auch in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig sind errichtet, reduziert 
sich die Anzahl der Wohnungen auf ca. 35. 
 
 
 
 
Dies wird in der Begründung Punkt 3 ergänzt.  
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Stellungnahme Nr. 2 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

Abwägung 

 

        

 
TÖB Nr. 2 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr vom 13.10.2021 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 3 Deutsche Telekom Technik GmbH Abwägung 
 

                      

 
TÖB Nr. 3: Deutsche Telekom Technik GmbH vom 21.10.20.2021 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sind bereits in der Begründung zum Vorentwurf enthalten. 
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Stellungnahme Nr. 3 Deutsche Telekom Technik GmbH  

 

     
        
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kampfmittelbelastungsauskunft holt der jeweilige Vorhabenträger in Zuge der 

Bauvorbereitung ein. 
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Stellungnahme Nr. 3 Deutsche Telekom Technik GmbH – Anlage -  
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Stellungnahme Nr. 4 E.DIS Netz GmbH Abwägung 
  

            
             

 
TÖB Nr. 4: E.DIS Netz GmbH vom 24.09.2021 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
Die Begründung Punkte 6.6.4 und 13.4 werden entsprechend den gegebenen Hinweisen 
angepasst. 
Für die neuen Nutzungen im Plangebiet wird nach Stellungnahme des E.DIS GmbH vom 
24.10.2021 gegebenenfalls die Errichtung einer weiteren Transformatorenstation 
erforderlich. (Flächenbedarf ca. 30 m²). Diese Anlage ist innerhalb des allgemeinen 
Wohngebietes zulässig. Der Standort wird nach Kenntnis des Leistungsbedarfes zur 
gegebenen Zeit, wenn notwendig, festgelegt. 
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Stellungnahme Nr. 5 EWE Netz GmbH Abwägung 
    

           
        

 
TÖB Nr. 5: EWE Netz GmbH vom 11.10.2021 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                               Stadt Sassnitz                                                                                                                                                                                                                                                     
        architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                                               B-Plan Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ 
 

N:\2012B073\B-plan33.1 Straße der Jugend\20\TÖB-Beteiligung-frühzeitig\doc\Tabelle_Abwägung.docx          8 

Stellungnahme Nr. 5 EWE Netz GmbH Abwägung 
    

          
         

 
TÖB Nr. 5: EWE Netz GmbH vom 21.02.2022 
 
Die Begründung Punkt 6.6.3 wird hinsichtlich des Vorhandenseins von 
Gasverteilerleitungen ergänzt. 
Die Gashochdruckleitungen liegen nicht innerhalb des Geltungsbereiches des Planes. 
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Stellungnahme Nr. 5 EWE Netz GmbH – Anlage - Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 6 Forstamt Rügen Abwägung 
    

         

 
TÖB Nr. 6: Forstamt Rügen vom 03.11.2021 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Waldfläche sowie alle Waldabstandsflächen werden nachrichtlich in den Plan 
übernommen. 
Die Planzeichnung wird unter Berücksichtigung des Waldes und der 
Waldabstandsflächen geändert. Die Begründung wird angepasst. 
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Stellungnahme Nr. 6 Forstamt Rügen Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 7 Landesamt für innere Verwaltung Abwägung 
    

        

 
TÖB Nr. 7: Landesamt für innere Verwaltung vom 05.10.2021 

 

Stellungnahme ohne Hinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechend den übergebenen Lageplänen befinden sich innerhalb des Plangebietes 

keine gesetzlich geschützten Festpunkte. 
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Stellungnahme Nr. 7 Landesamt für innere Verwaltung          Anlage 1 
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      Anlage 2         Anlage 3 
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Stellungnahme Nr. 9 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V Abwägung 
    

                    

 
TÖB Nr. 9: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V vom 27.10.2021 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt. 
Die Ergebnisse werden in der Planung berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 9 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 10 Landkreis Vorpommern-Rügen Abwägung 
    

                    

 
TÖB Nr. 10: Landkreis Vorpommern-Rügen vom 22.11.2021 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt: 
In die Planzeichnung Teil A wird folgender Hinweis eingetragen: 
Der Bebauungsplanes Nr. 33.1 "Straße der Jugend" überlagert den seit 2. Dezember 
1998 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 9 "Kistenplatz" und ersetzt seine Festsetzungen 
innerhalb des Geltungsbereiches. 
Damit wird nach Erlangen der Rechtskraft der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 33.1 
"Straße der Jugend" das bisherige Recht in diesen Bereich aufgehoben. 
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Stellungnahme Nr. 10 Landkreis Vorpommern-Rügen Abwägung 
    

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der örtlichen Bauvorschrift 7.1 sind ausschließlich Materialien Putz, Metall und Glas 
benannt worden. Die örtliche Bauvorschrift wird neu den Vorschriften der 
Gestaltungssatzung zum B-Plan Nr. 2 Stadtzentrum folgendermaßen angepasst: 
Die sichtbaren Oberflächen der Außenfassaden von Neubauten sind nur mit einem 
Hellbezugswert von 70 bis 86% zulässig. Davon kann bei einem Anteil von 20 % der 
Fassadenoberfläche abgewichen werden. 
Im B-Plan Nr. 2 Stadtzentrum sind Hellbezugswert von 60 bis 86% zulässig. Mit der 
Erhöhung des Hellbezugswertes werden in Richtung Meer nur helle Pastelltöne an den 
Außenfassaden zugelassen. 
 
Der Schreibfehler wird korrigiert. 
 
Die Planzeichenverordnung wird korrigiert. Bei nachrichtlichen Übernahmen wird nur der  
§ 9 Abs. 6 BauGB zitiert.  
 
 
Die betroffenen Behörden wurden am Verfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen wurden im Plan und in der Begründung aktualisiert. 
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Stellungnahme Nr. 10 Landkreis Vorpommern-Rügen Abwägung 
    

           
         

 
 
 
Das StALU wurde am Verfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Grundlage eines Entwässerungskonzeptes werden Regen- und 
Schmutzwasserleitungen neu innerhalb der Straßenräume errichtet und das Abwasser 
zentral abgeleitet. 
Für die Ableitung des auf den Grundstücken Niederschlagswasser von Dachflächen und 
befestigten Flächen besteht nach § 3 der Abwasseranschlusssatzung des ZWAR eine 
Anschlusspflicht an das öffentlichen Netz. 
Das StALU wird am Verfahren beteiligt. 
 
Zu Naturschutz: Dieser Hinweis betrifft nicht den Vorentwurf des B- Planes Nr. 33.1. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Denkmalschutz: Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
 
Der Denkmalschutzbereich wurde im Jahr 2007 präzisiert und damit die Fläche 
innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes aus dem Schutzbereich 
herausgenommen. (Siehe Anlage – Vermerk vom 22.01.2007) 
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Stellungnahme Nr. 10 Landkreis Vorpommern-Rügen Abwägung 
    

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brand- und Katastrophenschutz: Die Hinweise werden zur gegebenen Zeit beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Kataster und Vermessung 
 
 
 
 
 
 



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                               Stadt Sassnitz                                                                                                                                                                                                                                                     
        architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                                               B-Plan Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ 
 

N:\2012B073\B-plan33.1 Straße der Jugend\20\TÖB-Beteiligung-frühzeitig\doc\Tabelle_Abwägung.docx          21 

Stellungnahme Nr. 10 Landkreis Vorpommern-Rügen Abwägung 
    

                          

 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Der Katastervermerk im Plan wird geändert. 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird um Punkt 12.5 folgendermaßen ergänzt: 
Im Plangebiet wird die Entsorgung der Rest- sowie der Bioabfälle gemäß der Satzung 
über die Abfallwirtschaft im Landkreis Vorpommern– Rügen in der jeweiligen gültigen 
Fassung durch den Landkreis Vorpommern- Rügen, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bzw. 
durch von ihm beauftragte Dritte durchgeführt. Weiterhin erfolgt die Abholung und 
Entsorgung von Wertstoffen, wie Pappe, Papier, Glas und Verkaufsverpackungen durch 
hierfür beauftragte private Entsorger. 
 
 
 
 
 
 
Für eine Wendemöglichkeit wird der Straßenraum im Bereich der Straße der Jugend 
erweitert, so dass ein Wendekreis mit einem Durchmesser von 22 m gegeben ist. 
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Stellungnahme Nr. 10 Landkreis Vorpommern-Rügen Abwägung 
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Zur Stellungnahme Nr. 10.1 Landkreis Vorpommern-Rügen – Denkmalschutz - Abwägung 
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            Zur Stellungnahme Nr. 10.1 Landkreis Vorpommern-Rügen – Anlage Denkmalschutz - 
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Stellungnahme Nr. 11 Nationalpark Vorpommern Abwägung 
    
 

                          

 
TÖB Nr. 17: Nationalparkamt Vorpommern vom 11.10.2021  
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 12 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt VP Abwägung 
    

           

 
TÖB Nr. 12: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt VP vom 29.10.2021 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich größtenteils im Zusammenhang mit den 
Altbestandsgebäuden stehende Wasser- und Abwasserentsorgungsleitungen des ZWAR, auch 
Regenwasserleitungen. Diese alten Bestandsleitungen sind noch in Betrieb. 
In Abhängigkeit der geplanten Bebauung werden unter Beachtung der funktionellen 
Zusammenhänge und unter Einbeziehung der geplanten Entwicklung auf den angrenzenden B-
Plangebiet Nr. 33.2 „Kistenplatz“ die alte Bestandsleitungen durch bedarfsgerechte 
Neuerschließung ersetzt. Es wird eine neue Regenwasserkanalisation in den öffentlichen 
Straßenräumen verlegt. Die Trassierung dieser Leitungen erfolgt in Abstimmung mit dem ZWAR. 
In der Stadt Sassnitz besteht eine Anschlusspflicht zur Einleitung des Regenwassers in das 
öffentliche Netz. 
Somit wird das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser von Dachflächen und 
befestigten Flächen dem öffentlichen Netz schadlos zugeführt. 

Dies wird im Plan als Hinweis Nr. 10 Plan übernommen. 
Die Begründung wird angepasst. 
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Stellungnahme Nr. 12 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt VP Abwägung 
    

  

        
       

Der Hinweis zur Geruchs- und Lärmimmission ausgehend von der Betriebsanlage der 
RügenFisch AG m wird im Plan im Punkt 11 folgendermaßen ergänzt. 
Im Abstand von 175 – 270 m östlich des Plangebietes befindet sich die Fischkonserven- und 
Räucheranlage der RügenFisch AG, die dem Bundesimmissionsschutzgesetz unterliegt. 
Von dieser Betriebsstätte gehen Gerüche und Lärm aus, die bei der Planung zu beachten sind. 
Entsprechend eines Geruchsprognosegutachtens für den Bebauungsplan Nr. 33 „Kistenplatz“ in 
der Nähe der RügenFisch AG von TÜV Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG vom 20.12.2017 
kann es innerhalb des Plangebietes durch die Betriebsstätte zu Wahrnehmungen von Gerüchen 
von 2,7% bis 13,6% der Jahresstunden kommen. 
Dabei liegt innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebietes die Wahrnehmung von Gerüchen 
bei 2,7% bis 4,4 %. Der maximal zulässige Immissionswert für Wohn- und Mischgebiete der 
GIRL MV (Geruchsimmissions- Richtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern) vom 15. 
August 2011, AmtsBl. M-V S. 532) für Wohn- und Mischgebiete von 0,1% (entspricht einer 
Überschreitungshäufigkeit der Geruchsschwelle von 10 % der jahresstunden). Die 
Immissionswerte werden sicher eingehalten und deutlich unterschritten. 
Erhebliche Geruchsbelästigungen im Sinne der BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 
vom 2. Mai 2013 (BGBl. Nr. 21 vom 02.05.2013 S. 973, BGBl. I Nr. 60 vom 9.10.2013 S. 3756) 
Zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458) sind somit nicht 
zu erwarten. 
 
Für die Ableitung des auf den Grundstücken anfallenden Schmutz-, sowie Niederschlagswasser 
von Dachflächen und befestigten Flächen besteht nach § 3 der Abwasseranschlusssatzung des 
ZWAR eine Anschlusspflicht an das öffentlichen Netz. Im Zuge des Bebauungsplanes Nr. 33 
„Kistenplatz“ wurde eine Schallimmissionsprognose durch den Umweltsachverständigen, Dr. 
Torsten Lober Entwurf vom 06.Mai 2013 erstellt. 
Hier werden die Auswirkungen durch die gewerbliche Lärmquelle (Fischwerk) für die Entwicklung 
eines allgemeinen Wohngebiet mit Beurteilungspegel tags von 35- 45 dB(A) und nachts von 
unter 35 -40 dB(A) prognostiziert. Es wird davon ausgegangen, dass die Lärmemission 
ausgehend vom Fischwerk seitdem gleich geblieben ist. Somit sind die einzuhaltenden 
Immissionsrichtwerte der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. 
August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503),  GMBl 1998 Nr. 26, S. 503 , geändert durch 
Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) von tags 55 dB (A) und nachts 
40 dB (A) sicher eingehalten. 
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Stellungnahme Nr. 16 Wasser- und Bodenverband Rügen Abwägung 
    

            
 
 
 

 
TÖB Nr. 15: Wasser- und Bodenverband Rügen vom 14.10.2021 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 17 Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung Rügen 

Abwägung 

    

          

 
TÖB Nr. 17: Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen 
vom 18.10.2021 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die gegebenen Hinweise werden in die Begründung Punkte 6.6.1 und 9.4 übernommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem nächsten, sich in der Straße der Jugend befindenden Hydranten, Nr. 35145 und 
35224 kann maximal 96 m³/h Löschwasser bereitgestellt werden. 
Dies wird in der Begründung Punkt 6.6.2 ergänzt. 
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Stellungnahme Nr. 17 Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung Rügen 

Abwägung 
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1 Vorbemerkungen 

 
Der Kistenplatz inmitten der Stadt Sassnitz wurde früher hauptsächlich industriell genutzt. 

Diese Nutzungen wurden nach der Wende aufgegeben. Andere Nutzungen, wie die Nutzung 

des ZWAR-Geländes, erfolgen bis heute, während die Gemeinbedarfsnutzungen, wie das 

Ärztehaus, das Freizeitzentrum und das DRK-Unterkunftsgebäude sowie die Wohnnutzung 

in Gebäude an der Straße der Jugend zum Teil zwischenzeitlich aufgegeben wurden. 

Die Stadt Sassnitz strebte deshalb bereits mit dem Bebauungsplan Nr. 09 „Kistenplatz“, 
rechtskräftig seit dem 22.12.1998, eine Wiedernutzbarmachung der brachgefallenen Flächen 
auf dem Kistenplatz und den Erhalt und die Weiterentwicklung von Gemeinbedarfsflächen 
innerhalb des Siedlungsbereichs an. 
 

 
Ausschnitt aus dem B-Plan Nr. 9 „Kistenplatz“ der Stadt Sassnitz 

 

Der Bereich ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Sassnitz wie folgt darge-

stellt: 

 

 
Ausschnitt aus dem F-Plan der Stadt Sassnitz (Neuaufstellung 2001) 
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Im Rahmenplankonzept der Arge Architekten Reidemeister - Böhning - Köpp und Land-

schaftsplaner Fugmann - Janotta aus dem Jahr 2003 wurden im Rahmen vorbereitender 

Untersuchungen für das Sanierungsgebiet „Stadthafen“ folgende Leitziele für den Stadtha-

fen, den Kistenplatz und Teile der Innenstadt bestimmt: 

 Erschließung des Hafens als touristisches Ziel und gleichrangig Sicherung und Verdich-

tung der hafenimmanenten Nutzungen, 

 Verbindung von Oberstadt / Kistenplatz und Hafen durch Wege und Blickbeziehungen, 

 Bauliche Entwicklung brachliegender Flächen, insbesondere in den Bereichen Westha-

fen, Kistenplatz und „Transittrichter“ und 

 Verbesserung der Verkehrsbeziehungen zwischen Oberstadt und Hafen, insbesondere 

der fußläufigen Verbindungen, Reduzierung des fließenden Verkehrs im Hafen, Lenkung 

der Besucherströme, Strukturierung des Fahr- und Fußgängerverkehrs. 

 

Am 15. Dezember 2003 wurde die entsprechende Sanierungssatzung bekanntgemacht. Seit 

diesem Zeitpunkt befindet sich der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

Nr. 09 „Kistenplatz“ im Sanierungsgebiet „Stadthafen“ der Stadt Sassnitz. 

 

 
Sanierungsgebiet „Stadthafen“ der Stadt Sassnitz 

 

Die Sanierungsziele werden durch die Stadt Sassnitz seit 2003 systematisch umgesetzt. 

Auch vor diesem Hintergrund haben sich die städtebaulichen Entwicklungsziele für den 

Bereich des Kistenplatzes geändert. 
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Die Stadtvertretung der Stadt Sassnitz beschloss deshalb am 04. April 2011 die Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 33 „Kistenplatz“ im Regelverfahren mit folgender städtebaulicher 

Zielstellung: 

 die planungsrechtliche Absicherung einer künftigen gewerblichen und Wohnnutzung, 

 die Neuregelung der Verkehrsanbindung an die Straße der Jugend sowie die Neurege-

lung der inneren Erschließung unter Beachtung der bereits vorhandenen angrenzenden 

Nutzungen und städtischen Planungen, 

 die Beachtung des Einzelhandelskonzeptes, 

 die harmonische Einordnung in das Siedlungsbild, 

 die Einbindung der baulichen Maßnahmen in die Landschaft unter Beachtung der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung des § 1 a BauGB und 

 die Sicherung der fußläufigen Verbindungen der Bereiche Dwasieden / Stadthafen / 

Innenstadt durch das Plangebiet. 

 

Da sich diese neuen städtebaulichen Ziele nicht mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan 

umsetzen lassen, wird die Aufstellung neuer Bebauungspläne notwendig. Die neuen Bebau-

ungspläne werden den früheren Plan mit der Folge überlagern, dass dessen Festsetzungen 

nach Erlangung der Rechtskraft das entgegenstehende frühere Recht ersetzen. 

 

Im September 2015 wurde auf der Grundlage eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 

(Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SAP) des 

Diplom -Landschaftsökologen Jens Berg, Passow Pappelstraße 11, 17121 Görmin vom März 

2013, einem Geruchsprognosegutachten, TÜV Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG, 18107 

Rostock vom 25. Februar 2013 und einer Schallimmissionsprognose, Dr. Torsten Lober, 

Umweltsachverständiger, 17217 Penzlin vom 06. Mai 2013 nach einer Variantendiskussion 

ein Vorentwurf erarbeitet. 

 

 
Ausschnitt aus dem Vorentwurf des B-Plans Nr. 33 „Kistenplatz“ der Stadt Sassnitz 
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Mit dem Vorentwurf wurden im Jahr 2016 die Träger öffentlicher Belange und die Behörden 

frühzeitig in die Planung einbezogen. 

 

In der Stellungnahme des Forstamtes 25. Januar 2016 wurde mitgeteilt, dass die im F-Plan 

dargestellte Grünfläche zwischen dem Fischwerk und dem Kistenplatz sowie zwischen dem 

Gelände des ZWAR und dem bebauten Gebiet in der Straße der Jugend Wald ist und somit 

auch der 30 m Waldabstand zu berücksichtigen ist. 

 

Aufgrund unterschiedlicher Realisierungszeiträume von Bauvorhaben ist es nun notwendig, 

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 „Kistenplatz“ zu teilen und die Bauleitpla-

nung durch zwei Verfahren für nun zwei Geltungsbereiche fortzusetzen. Das Plangebiet des 

Bebauungsplanes Nr. 33 „Kistenplatz“ wird in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ mit ca. 2,94 ha und in den Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 33.2 „Kistenplatz“ mit 6,73 ha aufgeteilt . 

Für beide Bebauungspläne wurden am 31.08.2021 durch die Stadtvertretung Sassnitz die 

Aufstellungsbeschlüsse gefasst. 

 

 
 

Bild 1: Grenzen der Geltungsbereiche B-Plan Nr. 33.1 "Straße der Jugend" und Nr. 33.2  

"Kistenplatz" überlagern den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 9 „Kistenplatz“ 
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2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33.1 "Straße der Jugend“ wird im Nordosten, 

im Norden und im Südwesten von der Straße der Jugend begrenzt.  

Im Nordosten grenzen weiter die ungenutzten Flächen des Kistenplatzes und im Süden der 

Grünzug (Wald und Schutzgrün) auf dem in Richtung Stadthafen abfallenden Hang (alle auf 

dem Flurstück 2/24 der Flur 9 der Gemarkung Sassnitz) an den Geltungsbereich an. 

Das Plangebiet ist ca. 2,94 ha groß. Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke der 

Flur 9 der Gemarkung Sassnitz 2/3, 2/11, 2/12 (Teilfläche), 2/13, 2/14, 2/15, 2/17, 2/19, 2/21, 

2/22, 2/25, 2/26,  1 (Teilfläche). 

 

 

3 Planungsziel und Planungserfordernis für den Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ 

 

Das neue städtebauliche Ziel für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33.1 „Stra-

ße der Jugend“ ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Wiedernutz-

barmachung ungenutzter Flächen, auch von Gebäuden und für die Nachverdichtung im 

Innenbereich von Sassnitz durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes nach § 4 

BauNVO.  

Mit dem Bebauungsplan wird im nordwestlichen Teil Planungsrecht für ein allgemeines 

Wohngebiet geschaffen. Hier können bei einer maximalen Ausnutzung der Fläche für den 

Wohnungsbau und mit der Errichtung von zwei bis viergeschossigen Gebäuden  rund 70 

Wohnungen entstehen. Werden innerhalb des Gebietes weitere Nutzungen errichtet, die 

auch in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig sind, reduziert sich die Anzahl der Woh-

nungen auf ca. 35. 

Diese Planung sowie die Sicherung der Bestandsfläche für Versorgungsanlagen des ZWAR 

erfolgt unter Berücksichtigung der Waldflächen. 

Die verkehrliche Erschließung ist über die Straße der Jugend gesichert. 

Da der rechtskräftige Bebauungsplan innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-

nes Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ Gemeinbedarfsflächen für ein Freizeitzentrum, für ein 

Ärztehaus und für ein Behindertenheim, sowie ein Mischgebiet für eine maximal zweige-

schossige Bebauung und eine neue Erschließungsstraße festsetzt, lässt sich das oben 

genannte Planungsziel nicht umsetzen. Dies ist nur über die Aufstellung eines neuen Be-

bauungsplans möglich. 

 

 

4 Planverfahren 

 

Der Bebauungsplan Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ wird im beschleunigten Verfahren nach 

§ 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB ohne Umweltprüfung in einem Umweltbericht durchgeführt. 

Der Bebauungsplanes Nr. 33.1 "Straße der Jugend" überlagert den seit 2. Dezember 1998 

rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 9 "Kistenplatz" teilweise und ersetzt seine Festsetzungen 

innerhalb des Geltungsbereiches. 

Da die Grundfläche der Bebauungspläne 33.1 "Straße der Jugend " und 33.2 "Kistenplatz", 

die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen, kleiner 

70.000 m² ist darf der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 

Der Flächennutzungsplan wird auf dem Wege der Berichtigung angepasst. 

Entsprechend § 13 a Abs.1 Nr. 2 BauGB ist ein beschleunigtes Verfahren jedoch nur zuläs-

sig, wenn auf Grund einer überschläglichen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 
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des BauGB genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan 

vorrausichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 

BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Enzelfalls). 

Auf Grund dieser durchgeführten überschläglichen Prüfung (siehe Anlage) wird eingeschätzt, 

dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die 

nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. 

 

Nach § 13 a Abs. 1 Satz 4 BauGB ist die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ausge-

schlossen, wenn durch den Bebauungsplan 

a. die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) oder nach dem Landesrecht unterliegen oder wenn 

b. die Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 

sogenannten Schutzgüter oder 

c. dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 

Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundesimmissionsschutzgesetz 

zu beachten sind. 

 

Diese Ausschlusskriterien treffen für die Geltungsbereiche nicht zu. 

 

Tabelle 1 - Verfahrensschritte für die Aufstellung des Bebauungsplans nach § 13 a BauGB 

im beschleunigten Verfahren 

Verfahrensschritte 

(in zeitlicher Reihenfolge) 

Gesetzliche Grund-

lage 

Zeitraum/ Beteili-

gung 

Aufstellungsbeschluss durch die Stadtver-

tretung und Vorprüfung des Einzelfalls 

§ 2 Abs. 1 und Abs. 4 

BauGB 

31.08.2021 

ortsübliche Bekanntmachung des Aufstel-

lungsbeschlusses und im Internet 

§ 2 Abs. 1 BauGB 
 

Planungsanzeige Vereinbarkeit mit den 

Zielen der Raumordnung 

§ 1. Abs.4 BauGB 

i.V.m. § 3 Raumord-

nungsgesetz 

 

Frühzeitige Bürgerbeteiligung § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Frühzeitige Beteiligung der berührten 

Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange im Rahmen der Vorprüfung 

des Einzelfalls 

§ 13 a Abs. 1 Nr.2 

BauGB 

 

Beschluss über die Billigung und die 

Offenlegung des Bebauungsplanentwur-

fes durch die Stadtvertretung 

§ 3 Abs. 2 BauGB 
 

ortsübliche Bekanntmachung des Offen-

legungsbeschlusses und im Internet 

§ 3 Abs. 2 BauGB 
 

Einholen der Stellungnahmen der Nach-

bargemeinden, Behörden und sonstigen 

§ 4 Abs. 2 BauGB 

i.V.m. § 2 Abs. 2 
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Verfahrensschritte 

(in zeitlicher Reihenfolge) 

Gesetzliche Grund-

lage 

Zeitraum/ Beteili-

gung 

Träger öffentlicher Belange, deren Aufga-

benbereich durch die Planung berührt 

werden kann, zum Planentwurf und der 

Begründung 

BauGB 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

mit der Begründung  

§ 3 Abs. 2 BauGB 
 

Behandlung der Anregungen aus der 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

durch die Stadtvertretung im Rahmen 

einer umfassenden Abwägung 

§ 3 Abs. 2 , S. 4 i.V.m. 

§ 1 Abs. 7 BauGB 

 

Beschluss über die Abwägung durch die 

Stadtvertretung 

§ 3 Abs. 2 S. 4 i.V.m.  

§ 1 Abs. 7 BauGB 

 

Information der Bürger, der Behörden, 

Träger öffentlicher Belange und der be-

nachbarten Gemeinden über nicht be-

rücksichtigte Anregungen und Bedenken 

§ 3 Abs. 2 BauGB 
 

Satzungsbeschluss § 10 Abs. 1 BauGB 
 

Rechtskraft des Bebauungsplans am Tag 

der ortsüblichen Bekanntmachung des 

Satzungsbeschlusses  

  

 

 

5 Grundlagen der Planung 

 
5.1 Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes 

 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634) in der derzeit geltenden Fassung 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBl. I Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786) in der derzeit geltenden Fassung 

 Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV i.d.F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991, Teil 1, 

S. 58, BGBl. III 213-1-6), in der derzeit geltenden Fassung 

 Gesetz über die Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der  Landschaftspflege 

(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 ( BGBl.I S.2542),  in der derzeit 

geltenden Fassung 

 Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesplanungsgesetz - LPlG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVO Bl. M-V 

S. 503, 613), in der derzeit geltenden Fassung  

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), 

Artikel 1 G. v. 29.07.2009 BGBl. I S. 2542 (Nr. 51), in der derzeit geltenden Fassung 
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 Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzge-

setzes (Naturschutzausführungsgesetz- NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 *)GVOBl. 

M-V 2010, S. 66. in der derzeit geltenden Fassung 

 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 

(GVOBl. M-V Nr. 14 vom 29.07.2011, S. 777), in der derzeit geltenden Fassung 

 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) ) i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 15.10.15 (GVOBl. M-V 2015, S. 344) in der derzeit geltenden Fassung 

 

 

5.2 Kartengrundlage 

 

Lage- und Höhenplan zwischen Straße der Jugend, Hafenbahntrasse und Hafen vom  

Vermessungsbüro Krawutschke + Meißner + Schönemann ObVl.- Holger Krawutschke, Dipl.-

Ing. (FH), 18528 Bergen, Königsstraße 11, Tel.-Nr. 03838 / 810600, Fax.: 03838 / 810699,  

E-Mail: bergen@vermessung-th.de, Lagebezug ETRS 89, NHN im Höhenbezug DHHN 92 

vom 21.07.2021 mit Flurstücken der der Flur 9 der Gemarkung Sassnitz. 

 

 

6 Beschaffenheit des Plangebietes und der angrenzenden Bereiche 

 

6.1 Topografie 

 

Beim Plangebiet handelt es sich um ein nach Südosten geneigtes Plateau, das sich im Süd-

westen der Innenstadt über dem Hafengelände erhebt und von Nordwesten über Südosten 

bis Osten von einem begrünten steilen Hang umgeben ist. 

Im Südwesten des Plangebietes ausgehend von der Straße der Jugend befindet sich in 

nordöstlicher Richtung ein Einschnitt in das Plateau mit Höhenunterschieden bis zu 10,00 m. 

In dieser Waldfläche liegen noch Beton- und Fundamentreste der alten mechanischen Klär-

anlage. Von hier aus führte früher, laut Auskunft des ZWAR (Zweckverband Wasserversor-

gung und Abwasserbehandlung Rügen), ein Weg ausgehend von der Straße der Jugend in 

Richtung Kistenplatz. Innerhalb dieses Bereiches ist ein neuer Weg geplant, der als Teil des 

Kurweges den Stadtteil Dwasieden mit der Innenstadt/Altstadt und dem Stadthafen verbin-

den soll. Der neue Weg bindet an den sich gegenüber dem Einschnitt auf der anderen Stra-

ßenseite der Straße der Jugend beginnenden Fußweg an. Dieser führt weiter über eine 

Holzbrücke in Richtung Dwasieden. 

 

 

6.2 Baugrund und Grundwasser 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in einem Stauchendmoränengebiet.  

Abgeleitet von im Archiv der Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft mbH vorliegenden 

Aufschlussergebnissen können die Untergrundverhältnisse auch im Bereich des Kistenplat-

zes wie folgt beschrieben werden: Oberhalb des Steilhanges steht unterhalb der Gelände-

schichten (Mutterboden, Aufschüttung) Geschiebemergel mit eingelagerten Sandschichten 

an. In Tiefen ab ca. 7 m werden diese von Kreide unterlagert. 

Die Schichtmächtigkeit des Geschiebemergels ist sehr differenziert. 

Örtlich wurde der Geschiebemergel bis 10,0 m unter OK Gelände nicht durchteuft. 

Die anstehenden Geländedeckschichten sind als Gründungsschicht nicht bzw. nur bedingt 

geeignet. 

mailto:bergen@vermessung-th.de
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Die anstehenden Hauptbodenarten Sand, Geschiebemergel und Kreide sind tragfähige 

Böden. 

Geschiebemergel und Kreide sind jedoch sehr empfindlich gegenüber Wasser. 

Ein Wiedereinbau und das Erreichen des erforderlichen Verdichtungsgrades sind erfah-

rungsgemäß nur durch zusätzliche Maßnahmen (Reduzierung des Wassergehaltes, Verbes-

serung durch Kalkzugabe) möglich (lt. Stellungnahme Baugrund Stralsund Ingenieurgesell-

schaft mbH vom 28.07.2006 zum Geltungsbereich des B-Planes 9.1 “Terrassenpark“). 

Für die einzelnen Bauvorhaben sind die Baugrundbedingungen durch individuelle Baugrund-

gutachten zu berücksichtigen.  

Hydrologie 

Die Grundwasserfließrichtung orientiert sich nach Südosten. 

Entsprechend den Untersuchungen der Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft mbH auf 

dem Kistenplatz ist bei Baugrunduntersuchungen für Bauvorhaben kein Grundwasser aufge-

treten. 

 

 

6.3 Verkehrserschließung 

 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes wird über die Straße der Jugend gesichert. 

Zur Erschließung des Geländes des ZWAR wurde ausgehend von der vorhandenen Zufahrt 

in das Plangebiet ab der Zufahrt zum DRK Pflegeheim im Jahr 2012 eine 5,50 m breite neue 

Bitumenstraße errichtet. Diese hat Bestand und wird durch die Errichtung eines Gehweges 

erweitert.  

Von dieser Straße aus verläuft eine ca. 3,50 m breite Stichstraße in südwestlicher Richtung 

zur Erschließung der angrenzenden Flächen des ehemaligen Ärztehauses, des ehemaligen 

DRK-Pflegeheimes und des ehemaligen Freizeitzentrums. Diese Straße weist einen schlech-

ten Zustand auf. Sie wird entsprechend den neuen Anforderungen erweitert und als Misch-

fläche umgestaltet. 

Das ehemalige Ärztehaus ist zusätzlich von der Straße der Jugend über eine Treppe fußläu-

fig erreichbar.  

 

 

6.4 Nutzungen im Plangebiet 

 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich das zweigeschossige ungenutzte Gebäude 

des ehemaligen Freizeitzentrums, das teilweise ungenutzte ehemalige Ärztehaus, das tem-

porär genutzte DRK-Unterkunftsgebäude des Landkreises Vorpommern- Rügen (teilweise 

steht das Gebäude innerhalb der Waldabstandsfläche) sowie das Gebäude, das zurzeit vom 

Jugendbeirat Sassnitz e.V. genutzt wird. 

Die Brachen der ungenutzten Flächen und die vom Leerstand gekennzeichneten Gebäude in 

ihrer städtebaulichen und funktionellen Unordnung wirken negativ auf die gesamte Stadtent-

wicklung und auf das Stadtbild von Sassnitz. Sie haben keinen Bestand und werden umge-

staltet bzw. abgebrochen. 

Das Gelände des ZWAR mit dem Pumpenhaus wurde im Jahr 2012 im Zusammenhang mit 

der neuen Zufahrtsstraße umgestaltet, ein neues zweigeschossiges Betriebsgebäude und 

Stellplätze errichtet. 
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6.5 Vorhandene und geplante Nutzungen angrenzender Bereiche 

 

An das Plangebiet grenzt im Nordwesten die Straße der Jugend mit dem Wohngebiet Fi-

scherring und demSchmetterlingspark an. 

Im Südwesten verläuft das Tribberbachtal entlang der Straße der Jugend. Ein einseitig der 

Straße verlaufender Gehweg führt in Richtung Westhafen und ein gesonderter Fußweg in 

Richtung Dwasieden. 

Im Südosten befindet sich am Fuß der Böschung der Gebäudekomplex der Rügen Fisch AG. 

Bei dem Betrieb der Rügen Fisch AG handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige 

Anlage nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und damit um einen Industrie-

betrieb mit relevanten Emissionen von Luftschadstoffen, Gerüchen und Lärm sowie den 

entsprechenden Auswirkungen.  

 

 

6.6 Vorhandene stadttechnische Ver- und Entsorgung 

6.6.1 Wasserversorgung / Regenwasserkanalisation / Schmutzwasserkanalisation 

 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich im Zusammenhang mit den Altbestandsge-

bäuden stehende Wasser- und Abwasserentsorgungsleitungen des ZWAR (Schmutzwasser- 

und Regenwasserleitungen). Diese Leitungen sind noch in Betrieb. 

In Abhängigkeit der geplanten Bebauung werden unter Beachtung der funktionellen Zusam-

menhänge und unter Einbeziehung der geplanten Entwicklung auf dem angrenzenden B-

Plangebiet Nr. 33.2 „Kistenplatz“ die alten Bestandsleitungen durch bedarfsgerechte Neuer-

schließung innerhalb der Straßenräume ersetzt.  

Innerhalb des Plangebietes haben lediglich die Schmutzwasserleitungen, die auf dem Be-

triebsgelände des ZWAR liegen und diejenige die vom Betriebsgelände des ZWAR ausge-

hend in Richtung Straße der Jugend verläuft, sowie die Leitungen, die parallel zur Straße der 

Jugend liegen Bestand. Sie werden bei der weiteren Planung berücksichtigt. 

 

 

6.6.2 Löschwasserversorgung  

 

Die Löschwasserversorgung des Gebietes kann über vorhandene Hydranten über das vor-

handene Trinkwassernetz gesichert werden. Mit dem nächsten, sich in der Straße der Ju-

gend befindenden Hydranten Nr. 35145 und 35224 kann maximal 96 m³/h Löschwasser 

bereitgestellt werden. 

 

 

6.6.3 Gasversorgung 

 

Das Gebiet ist von der Straße der Jugend aus mit Erdgas zur Wärmeerzeugung erschlossen. 

Somit verlaufen innerhalb des Plangebietes Gasverteilerleitungen. 

 

 

6.6.4 Elektroenergieversorgung 

 

Im Südwesten steht eine Transformatorenstation der E.ON edis AG. Sie bleibt bestehen.  

Innerhalb des Plangebietes sind Mittelspannungs- und Niederspannungsanlagen vorhanden. 

Wenn diese für weitere Planungen baubehindert wirken, muss rechtzeitig bei der EDIS Netz 

GmbH eine Baufeldfreimachung eingereicht werden. 
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Die Versorgung mit Elektroenergie kann abgesichert werden. 

 

 

6.6.5 Telekommunikation 

 

Im Planungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom Tech-

nik GmbH und der Vodafone Kabel Deutschland GmbH, die bei Bauausführungen zu schüt-

zen bzw. zu sichern sind, die nicht überbaut und bei denen vorhandenen Überdeckungen 

nicht verringert werden dürfen. Bei Abbruch von Gebäuden und befestigten Flächen sind die 

Anlagen, wenn erforderlich um zu verlegen. 

 

 

6.7 Nutzungsbeschränkungen 

6.7.1 Denkmalschutz 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ ist kein Baudenkmal 

vorhanden. Bodendenkmale sind nicht bekannt. 

 

Wenn während Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist 

gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen 

und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 

Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entde-

cker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des 

Fundes erkennen. 

 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige (Hinweis Nr. 1 in der 

Planzeichnung). 

 

 

6.7.2 Gewässer- und Küstenschutz 

 

Das Plangebiet befindet sich teilweise im Westen (Teile des vom ehemaligen DRK genutzten 

Geländes) und im Süden (Gelände des ZWAR) im 200 m- Küstenschutzstreifen der Ostsee. 

Die im Küstenschutzstreifen liegenden Flächen des ehemaligen DRK –Geländes und des 

ZWAR werden von Waldabstandsflächen überlagert und sind somit nur eingeschränkt nutz-

bar. 

Gemäß § 89 Abs. 1 LWAG (Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) 

vom 30. November GVOBl. M-V 1992, S. 669, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

8. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 866) bedarf die Errichtung, wesentliche Änderung und Beseiti-

gung von baulichen Anlagen in einem Abstand von 200 m landwärts der Mittelwasserlinie der 

rechtzeitige Anzeige bei der zuständigen Wasserbehörde. Der Geltungsbereich des B-

Planes liegt jedoch in einem Küstenabschnitt, welcher nicht durch Küstenschutzanlagen des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern gesichert ist. Auch perspektivisch ist die Errichtung derar-

tiger Anlagen nicht zu erwarten. Somit werden die Belange des Küstenschutzes als öffentli-

che Aufgabe im Sinne des § 83 Abs. 1 LWaG nicht tangiert. Da diesbezüglich keine Nut-

zungsbeschränkungen bestehen, wird der Küstenschutzstreifen nicht im Plan nachrichtlich 

übernommen. 
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6.7.3 Altlasten 

 

Im rechtswirksamen Bebauungsplan Nr.09 ist auf dem Gelände des ZWAR eine Altlastenflä-

che gekennzeichnet. Die Anlagen der Kläranlage wurden mit der Neuordnung der Flächen 

des ZWAR beseitigt. Der Altlastenverdacht hat sich nicht bestätigt. 

Als Hinweis wird in den B-Plan übernommen, das werden bei Bauarbeiten Anzeichen von 

schädlichen Bodenveränderungen festgestellt (wie unnatürliche Bodenverfärbung oder 

anormaler Geruch, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen oder Reste alter 

Abfallablagerungen) ist der Aushubboden gemäß den Technischen Regeln der Länderar-

beitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu untersuchen. Über derartige Anzeichen ist das Umwelt-

amt des Landkreises Vorpommern-Rügen umgehend zu informieren.  

 

 

6.7.4 Grenznaher Raum 

 

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum nach § 14 Abs. 1 ZollVG i.V m. Anlage C 

zu § 1 der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der 

Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete -GrenzAV). 

Laut § 2 des Zollverwaltungsgesetzes ZollVG vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2125; 

1993 I S. 2493), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 12. Juni 2015 (BGBl. 

I S. 926) geändert worden ist dürfen Zollbedienstete im grenznahen Raum Grundstücke mit 

Ausnahme von Gebäuden betreten und befahren. 

Das Betretungsrecht ist auch in den Bauphasen jederzeit zu gewährleisten. 

 

 

6.7.5 Kampfmittelbelastung 

 

In Mecklenburg -Vorpommern sind Munitionsfunde nicht auszuschließen. Vor Beginn der 

Erschließungsarbeiten ist durch den Vorhabenträger eine Kampfmittelbelastungsauskunft 

beim Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brandschutz und Katastro-

phenschutz M-V eingeholt. 

 

 

6.7.6 Flächen für Wald / erweiterter Bestandsschutz 

 

Die Gehölze auf der Fläche des Taleinschnittes und auf Flächen im Bereich der Böschung in 

Richtung Meer stellen Wald im Sinne des § 2 Landeswaldgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

(LWaldG M-V) dar. Gemäß § 20 LWaldG ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf und 

Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhal-

ten. Unterschreitungen des Waldabstandes dürfen nicht genehmigt werden, wenn es sich um 

Anlagen handelt, die Wohnzwecken oder dem vorübergehenden Aufenthalt von Menschen 

dienen (§ 3 Waldabstandsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (WAbstVO M-V)). 

Die Waldfläche und die Fläche, die innerhalb dieses Schutzstreifens liegt, werden nachricht-

lich in den Plan übernommen. Bei der Festlegung der Baufelder wird dieser Waldabstand 

berücksichtigt. 

Innerhalb der Waldabstandsflächen befinden sich das temporär genutzte DRK-

Unterkunftsgebäude des Landkreises Vorpommern-Rügen und die baulichen Anlagen des  

ZWAR Rügen. Diese haben Bestand. 

Für alle bestehenden genehmigten baulichen Anlagen innerhalb der Waldabstandsfläche, 

die auf Grund der Festsetzungen des Bebauungsplanes künftig unzulässig wären, sind 
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Änderungen durch Modernisierungs- und Sicherungsmaßnahmen und Umbauten im Inneren 

der Gebäude zulässig. Nur die genehmigten Nutzungen sind zulässig. 

 

 

6.7.7 Geschützte Bäume 

 

Innerhalb der Baufläche, stehen insgesamt 11 geschützten Bäume, auf der Fläche des 

ZWAR stehen 8 geschützte Bäume, die nachrichtlich übernommen werden. Die Baumarten 

und Stammumfänge wurden durch die Vermessung erfasst und durch eine Standortbege-

hung der Zustand der Bäume geprüft. 

 

Grundlage der nachrichtlichen Übernahme der geschützten Bäume ist der § 18 Naturschutz-

ausführungsgesetz (NatSchAG M-V) sowie die Satzung zum Schutz des Bestandes an 

Bäumen und Gehölzen in der Stadt Sassnitz (Baumschutzsatzung) vom 13.11.2007. 

Gemäß § 18 NatSchAG M-V sind Bäume mit einem Stammumfang (STU) von mindestens 

100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m über dem Erdboden, gesetzlich geschützt. Dies 

gilt u.a. nicht für Bäume in Hausgärten mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden 

und Buchen sowie für Obstbäume mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie. 

Die Baumschutzsatzung der Stadt Sassnitz gilt u.a. nicht für abgestorbene Bäume, Nadelge-

hölze in Hausgärten mit Ausnahme von Eiben sowie Obstbäume mit Ausnahme von Wal-

nuss, Esskastanie und das Landschaftsbild prägenden Wildobstarten und Süßkirschen. 

Durch die Baumschutzsatzung der Stadt Sassnitz sind u.a. geschützt: 

- alle Laub- und Nadelbäume mit einem Stammumfang > 60 > 100 cm in 1,30 m Höhe 

außer Pappeln und Weiden (für diese Arten gilt § 18 NatSchAG M-V, d.h. sie sind erst ab 

STU 100 cm geschützt)  

- mehrstämmig ausgebildete Gehölze, wenn wenigstens zwei Stämme jeweils einen 

Stammumfang von mindestens 30 cm aufweisen sowie 

- Eiben und Stechpalmen mit einem STU ab 10 cm. 

Gegenwärtig steht noch nicht fest, ob und wann geschützte Bäume für die Errichtung von 

Gebäuden innerhalb der Baufelder gefällt werden müssen. Sollte ein Abbruch der gesetzlich 

geschützten Bäume erforderlich sein, ist durch den Grundstückseigentümer rechtzeitig ein 

Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Fällung dieser Bäume zu stellen. Dieser Hinweis 

wird in den Plan übernommen. Ersatzpflanzungen sind nach Genehmigung und in Abstim-

mung mit der Unteren Naturschutzbehörde entsprechend Baumschutzkompensationserlass 

M-V durch den Vorhabenträger zu erbringen. 

Entsprechend der Baumschutzsatzung der Stadt Sassnitz sind Bäume und Sträucher jegli-

cher Art (außer amerikanischer Traubenkirsche und vorbehaltlich nichtheimischer Arten), 

wenn sie auf Hangflächen mit über 10 Grad Neigung mehr als 100 m² bedecken, geschützt. 

Die Böschung entlang der Straße der Jugend ist vollständig mit einheimischen Gehölzen 

bewachsen. Es handelt sich um Siedlungsgehölz und -gebüsch aus heimischen Baum- und 

Straucharten. Sie werden durch die Festsetzung der Fläche mit Bindung für Bepflanzungen 

erhalten. Zur Sicherung dieser Grünzüge wird zusätzlich die Festsetzung für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, dass bei 

Abgang von Bäumen und Sträuchern diese gleichwertig ersetzt werden und auf Dauer zu 

erhalten sind, getroffen.  
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7 Ziele übergeordneter und sonstiger städtebaulicher Planungen / Gutachten  

 

7.1 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP) vom 19.08.2010 

 

Grundsätze und Ziele des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern: 

- Sassnitz zählt zu den Tourismusschwerpunkträumen - RREP 3.1.3(3). 

- Die Stadt Sassnitz ist als Schwerpunkt für den Kultur- und Städtetourismus zu entwickeln 

- RREP 3.1.3/(10). 

- Sassnitz soll als Grundzentrum die Bevölkerung des Nahbereiches mit Leistungen des 

qualifizierten Grundbedarfs versorgen. Sie soll als überörtlich bedeutsamer Wirtschafts-

standort gestärkt werden und Arbeitsplätze für die Bevölkerung ihres Nahbereiches be-

reitstellen - RREP 3.2.4(1,2). 

- Die Siedlungsentwicklung soll die optimale Nutzung der vorhandenen sozialen, kulturel-

len, sportlichen, wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur unterstützen. 

Die Siedlungsentwicklung soll eine räumliche Zusammenführung von Wohnen, 

Arbeiten, Versorgung, Dienstleistung und Kultur befördern- RREP 4.1(2). 

- Schwerpunkte der Wohnbauflächenentwicklung sind die zentralen Orte. Sie sollen sich 

funktionsgerecht entwickeln - RREP 4.1(3).  

- Grundsätzlich ist der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung vorhandener  

Baugebiete der Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen zu geben- RREP  

4.1(6). 

- Die Siedlungsentwicklung soll sich unter Berücksichtigung sparsamer  

Inanspruchnahme von Natur und Landschaft vollziehen. Dabei ist den Ansprüchen an 

eine ressourcenschonende ökologische Bauweise Rechnung zu tragen. - REREP 4.1(7). 

- Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Sortimenten sind nur an  

städtebaulich integrierten Standorten zulässig. 

Bei Standortentwicklungen außerhalb der Innenstadt ist unter Berücksichtigung der 

Entwicklung des Zentralen Ortes (Gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept) 

nachzuweisen, dass diese die Funktionsentwicklung und Attraktivität der Innenstadt 

nicht gefährden. - RREP 4.3.2(2) 

Die Ziele des Bebauungsplanes zu Nutzungen, Umstrukturierungen und Neuordnungen der 

Brachflächen des Kistenplatzes in der Innenstadt von Sassnitz unter Berücksichtigung der 

umgebenden Natur und Landschaft stimmen mit den oben genannten Grundsätzen und 

Zielen des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern überein. 

 

 

7.2 Flächennutzungsplan der Stadt Sassnitz 

 

Der Bebauungsplan Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ entwickelt sich zurzeit nicht aus dem Flä-

chennutzungsplan der Stadt.  

Im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan sind die betroffenen Flächen als Gemeinbe-

darfsfläche und teilweise als Mischgebiet dargestellt. 

Änderungen zum noch rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 09 „Kistenplatz“ betreffen eben-

falls die Gemeinbedarfsflächen, das Mischgebiet und die Erschließungsstraße. 

Die Gemeinbedarfsfläche für ein Ärztehaus wird in dieser Größenordnung im Stadtgebiet 

nicht mehr benötigt. Räume für Arztpraxen sind innerhalb der allgemeinen Wohngebiete 

zulässig. Die Gemeinbedarfseinrichtungen Freizeitzentrum und Behindertenheim existieren 

bereits seit einigen Jahren nicht mehr. Bei Bedarf können sie an anderer Stelle im Stadtge-

biet errichtet werden.  
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Die Änderungen der Darstellungen als allgemeines Wohngebiet und Wald anstelle der Ge-

meinbedarfsfläche, der gemischten Baufläche werden auf dem Wege der Berichtigung an-

gepasst.  

 

 

7.3 Vorhandene sonstige Planungen und Gutachten  

 

Planungen und Gutachten, die bei der Aufstellung dieses Bebauungsplanes Berücksichti-

gung finden, sind: 

1. Vorbereitende Untersuchungen zur Stadtentwicklung Sassnitz Stadthafen / Kistenplatz 

vom Mai 2002, A & S GmbH Neubrandenburg; 

2. Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbes zur Herausbildung neuer Leitbilder für 

den Stadthafen/ Kistenplatz vom Januar 2002, Sieger Büro Reidemeister und Glässel, 

Berlin; 

3. Rahmenkonzept zur städtebaulichen Entwicklung des Bereiches Stadthafen / Kistenplatz 

vom Mai 2006 , A & S GmbH Neubrandenburg; 

4. Funktionalräumliche Gliederung der Handelsstruktur für die Stadt Sassnitz vom Januar 

2006 (Zentrenkonzept) auf der Basis des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Sassnitz 

auf Rügen - Aktualisierung 2005 - der GSM Gesellschaft für Service und Marketing des 

Einzelhandels mbH Hopfenstraße 65, 24103 Kiel  

5. Geruchsprognosegutachten für den geplanten Bebauungsplan Nr. 33 „Kistenplatz“ in der 

Nähe der RügenFisch AG von der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, Trelle-

borger Straße 15, 18107 Rostock vom 25.02.2013 

6. Schallimmissionsprognose für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 Kistenplatz“ 

der Stadt Sassnitz, erarbeitet von Dr. Torsten Lober, Umweltsachverständiger, Puchower 

Chaussee 2, 17217, Penzlin vom 06.05. 2013. 

7. Schallimmissionsprognose für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33.1 „Straße der 

Jugend“ der Stadt Sassnitz, Dr. Torsten Lober, Umweltsachverständiger, 17217 Penzlin 

vom März 2021 

8. Aktualisierung der Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung Bebauungs-

plan 33.1 „Straße der Jugend“ der Stadt Sassnitz vom August 2021 des Dipl. Land-

schaftsökologen Jens Berg in 17121 Görmin 

 

 

7.4 Entwicklungsziele aus den vorbereitenden Untersuchungen, dem Rahmenkon-

zept, dem Verkehrskonzept und dem Zentrenkonzept  

 

Die Entwicklungsziele der Konzepte der Stadt für den Stadthafen / Kistenplatz lauten: 

- Der Stadthafen / Kistenplatz ist als neuer Stadtteil mit positiver Ausstrahlung auf alle 

angrenzenden städtebaulichen Bereiche zu entwickeln. Er soll als Ziel- und Ankunfts-

punkt für Touristen Aushängeschild nicht nur für Sassnitz, sondern auch für das Land 

Mecklenburg-Vorpommern sein. Dabei sind neue Anbindepunkte und Verknüpfungslinien 

an die Gesamtstadt und an die angrenzenden Landschaftsräume mit hoher städtebauli-

cher Qualität neu zu entwickeln. 

Hierbei sind stadtzentrale Funktionen in den angrenzenden Stadtteilen zu schützen und 

zu stärken. 

Zielgerichtet sind Konzentrationspunkte, -bereiche, -linien zu entwickeln und mit anderen 

Schwerpunktbereichen zu verknüpfen. 
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- Auf den Kistenplatz gehen Ansiedlungen von gesamtstädtischen Funktionen nur zu 

Lasten von Funktionen der Stadtmitte und dem Stadthafen. Sie sind weiter einzugrenzen 

bzw. neu auszurichten. Nutzungsangebote für Freizeit- und Sportaktivitäten sind stärker 

zu berücksichtigen. 

- Es ist ein zusammenhängendes Freiraumsystem zu entwickeln und an den Erlebnisraum 

Stadthafen unmittelbar anzubinden. Flächen für Sport- und Freizeitaktivitäten, Radwege, 

Wanderwege, Naturlehrpfade, Spiel- und Tobeplätze sind hier einzubinden. 

- Das Zentrenkonzept bzw. die Einzelhandelskonzeption stellt fest, dass in der Stadt 

Sassnitz im Bereich des kurzfristig periodischen Bedarfs (Lebensmittel) kein weiterer 

Verkaufsflächenbedarf besteht. Besonders nicht in den Wohngebietslagen und an der 

Peripherie, weil dadurch die wichtigen Magnetfunktionen, die der Lebensmittelsektor in 

der Innenstadt von Sassnitz spielt, gefährdet werden könnte. Auch aus dem touristischen 

Nachfragepotenzial lässt sich nicht ausreichend Nachfrage generieren, um den Umsatz-

bedarf zusätzlicher Verkaufsflächen im Bereich Lebensmittel speisen zu können.  

Im zentrenrelevanten, mittelfristigen Bedarfssektor liegt die Abschöpfung leicht über dem 

vorhandenen Nachfragepotenzial.  

Das Angebot im langfristigen Bedarfssektor hat sich seit 2002 erhöht. Auch diese Be-

darfsgruppe hat eine zentrenstärkende Funktion. Sowohl im mittelfristigen, wie auch im 

langfristigen Bedarfssektor sollte weiterhin die strategische Zielstellung der Ansiedlung 

im Innenstadtbereich nicht aufgegeben werden. 

Das Einzelhandelskonzept empfiehlt den Ausschluss von Einzelhandel im Bebauungspl-

angebiet des Kistenplatzes. 

- Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2. Fortschreibung des ISEK’s vom 

Januar 2019 wird die Revitalisierung des Kistenplatzes u.a. auch mit Wohnungsneubau 

vorgesehen.  

 

 

7.5 Satzungen nach BauGB 

 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der Sanierungssatzung Stadthafen / Kistenplatz 

(Beschluss Nr. 41-05/03 vom 07.07.2003), rechtskräftig mit der Bekanntmachung der Sat-

zung am 15.12.2003.  

Es gilt die Stellplatzsatzung vom 01.02.2007. 

 

Es gilt die Satzung zum Schutz des Bestandes an Bäumen und Gehölzen in der Stadt Sass-

nitz (Baumschutzsatzung) vom 13.11.2007. 

 

 

8 Inhalt des Bebauungsplanes 

 
8.1 Städtebauliches Konzept 

 

Der Bebauungsplan dient dem Ziel, die ungeordneten und ungenutzten Bereiche der Straße 

der Jugend unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen städtebaulich neu zu ord-

nen und sie neuen Nutzungen zuzuführen.  

Eine insgesamt 9.631 m² große Fläche auf dem diese Gebäude stehen, soll durch Wie-

dernutzbarmachung der Gebäude und der Flächen und durch Nachverdichtungen des be-

reits bebauten Innenbereiches mit zwei- bis viergeschossige Gebäude zu einem allgemeinen 

Wohngebiet entwickelt werden. Mit einer Grundflächenzahl von maximal 0,6 können 

5.778,6 m² überbaut werden. 
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Maximal können innerhalb des allgemeinen Wohngebietes 70 Wohnungen entstehen. Laut 

Nutzungskatalog des § 4 BauNVO ist innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebietes 

die Errichtung weiterer Nutzungen zulässig. Zurzeit favorisiert das Land Mecklenburg-

Vorpommern im Gebiet ein Verwaltungsgebäude für die Polizei zu errichten. Der Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes liegt innenstadtnah und ist gut erreichbar. Verwaltungen sind 

mit der Wohnnutzung vereinbar. Aus diesem Grund wird die nach § 4 ausnahmsweise zuläs-

sige Nutzung von Anlagen für Verwaltungen allgemein zugelassen. Da das Plangebiet in 

Zusammenhang mit dem angrenzenden Plangebiet des Bebauungsplanes 33. 2 mit einer 

angrenzenden geplanten Wohnnutzung steht, wird der Charakter eines Wohngebietes in 

diesem Gebiet auch mit der Errichtung eines Verwaltungsgebäudes gewahrt. Gleichzeitig 

bleibt bei der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes bei Nichterrichtung eines Ver-

waltungsgebäudes die Möglichkeit bestehen, hier Wohngebäude zu bauen. Aus diesem 

Grund wird von der Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche für Verwaltungen abgesehen. 

Werden innerhalb des Gebietes weitere Nutzungen, die auch in einem allgemeinen Wohn-

gebiet zulässig sind errichtet, reduziert sich die Anzahl der Wohnungen auf ca. 35. 

 

Die Erschließung des Plangebietes ist über die Straße der Jugend gesichert. 

Mit dem Bebauungsplan wird die vorhandene Fläche des Betriebshofes des ZWAR, der 

Wald und der parallel zur Straße der Jugend verlaufende begrünte Hang gesichert. 

Durch den Wald ist durch die Errichtung eines aufgeständerten Waldweges ausgehend von 

der Straße der Jugend die Fortsetzung des Kurweges aus Richtung Dwasieden geplant. 

Für Touristen und Besucher des Gebietes ist am Ende des Waldweges ein Parkplatz mit ca. 

14 Stellplätzen geplant. 

Der Grünzug auf der Böschung mit dem großen Baumbestand, der das Gebiet vom Südwes-

ten bis zum Südosten umschließt, bleibt erhalten.  

Die zwei- bis viergeschossige Bebauung bewegt sich in Höhen der sonstigen Bebauung in 

der Innenstadt. Mit der Festsetzung, dass das vierte Geschoss nur als Staffelgeschoss aus-

zuführen ist und mit der maximalen Höhe der geplanten Gebäude, die die Höhe des Ärz-

tehauses nicht überschreiten darf, wird das Gebiet einen eigenen modernen Charakter erhal-

ten, sich aber in die Stadtsilhouette sowie in die umgebende Landschaft einfügen.  

Neuzeitlich gestaltet, sollen Gebäude nur Flachdächer mit einer Dachneigung von 3° erhal-

ten. Für ein einheitliches Stadtbild sind die sichtbaren Oberflächen der Außenfassaden bei 

Neubauten nur mit einem Hellbezugswert von 70 bis 86% zulässig. Von dieser örtlichen 

Bauvorschrift kann bei einem Anteil von 20 % der Fassadenoberfläche abgewichen werden. 

Das ehemalige Ärztehaus, die Straße der Jugend Nr.11 ist ein Klinkergebäude. Es steht  

entlang der Straße der Jugend in Richtung Stadthafen an besonderer städtebaulicher Stelle. 

Das dunkelrote Klinkermauerwerk dieses Hauses soll, solange dieses Gebäude Bestand hat, 

erhalten bleiben.  

Auf den Außenfassaden und auf den Dächern sind nur flachbündig eingefügt, Solaranlagen 

zulässig. 

Werbeanlagen sind im gesamten Plangebiet nur an der Stätte der Leistung bis zu einer 

Ansichtsfläche von 1m² zulässig. 
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9 Planfestsetzungen 

9.1 Nutzungskonzept - Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

Mit der Festsetzung der Art der baulichen Nutzung wird der Gebietstyp nach den typisierten 

Baugebieten der Baunutzungsverordnung und den damit jeweils zulässigen Nutzungsarten, 

Betrieben und Anlagen festgelegt. Die Art der baulichen Nutzung trifft damit eine grundsätzli-

che Aussage über die Bebaubarkeit und vor allem über die Nutzungsmöglichkeiten von 

Grundstücken und ist damit zentraler Inhalt des Bebauungsplans.  

 

Allgemeines Wohngebiet 

 

In Fortsetzung der Wohnbebauung entlang der Stralsunder Straße in der Innenstadt und der 

vorhandenen Nutzungen parallel zur Straße der Jugend wird ausgehend von der Straße der 

Jugend ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 

Im allgemeines Wohngebiet sind nach (§§ 1 Abs. 6 Nr. 2, 4 Abs.2 und 13 BauNVO) zulässig: 

- Wohngebäude 

- Schank- und Speisewirtschaften, 

- nicht störende Handwerksbetriebe 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

- Anlagen für Verwaltungen  

- Räume für freie Berufe 

Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind 

ausnahmsweise zulässig, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes ge-

wahrt bleibt. (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO)  

 

Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Ferienwohnungen können an anderen geeigneteren 

Standorten im Stadtgebiet entstehen. Aus diesem Grund sind sie im allgemeinen Wohnge-

biet nicht zulässig. (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

 

Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben (§ 1 Abs. 5 BauNVO, § 9 Abs. 2a BauGB) 

Entsprechend dem Zentrenkonzept der Stadt Sassnitz werden Einzelhandelsbetriebe die 

sich an den Endverbraucher wenden, im gesamten Plangebiet ausgeschlossen § 1 Abs. 5 

BauNVO, § 9 Abs. 2a BauGB. 

Zulässig sind nur kleine Verkaufsstellen mit Verkaufsflächen < 100 m², wenn sie in räumli-

chen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerksbetrieben oder sonstigen nicht stö-

renden Gewerbebetrieben stehen und der gewerblichen Nutzung untergeordnet sind.  

 

 

9.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl, über die Zahl der zulässi-

gen Vollgeschosse und über die zulässige Höhe der baulichen Anlagen über einem Bezugs-

punkt festgesetzt (§ 16 BauNVO). 
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9.2.1 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche §§ 17, 19 BauNVO 

 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-

stücksfläche zulässig ist.  

Für das allgemeine Wohngebiet wird eine Obergrenze der Grundflächenzahl von maximal 

0,6 festgesetzt. Sie umfasst sämtliche Versiegelungen innerhalb der Grundstücke und ist für 

eine städtische Bebauung und Nutzung mit Nebenanlagen angemessen und ausreichend. 

Eine Überschreitung der Obergrenze der Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauN-

VO ist nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO nicht zulässig. Eine Beeinträchtigen der allgemei-

nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und eine nachteilige Auswir-

kung auf die Umwelt entstehen durch diese Grundflächenzahl nicht. 

 

 

9.2.2 Höhe baulicher Anlagen § 17 BauNVO, Vollgeschosse § 20 BauNVO 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Zahl der Vollgeschosse und durch die maxi-

malen Höhen der baulichen Anlagen mit dem in Metern über NHN im DHHN 92 bestimmt.  

Im Eingangsbereich an der Straße der Jugend soll als Auftakt des Plangebietes und in An-

lehnung an die vorhandene umgebende Bebauung eine drei- bis viergeschossige Bebauung 

mit städtebaulichem Gewicht entstehen. 

Das vierte Geschoss ist dabei nur als Staffelgeschoss zulässig. Bei der Ausbildung von 

Staffelgeschossen sind Mindestrücksprünge von 1,00 m gegenüber allen Außenwänden des 

Gebäudes einzuhalten. Dies gilt nicht für Treppenhäuser und Fahrstuhlschächte. In Richtung 

Ostsee soll die Bebauung abgestuft durch eine festgesetzte Zwei- bis Dreigeschossigkeit 

entstehen. 

Ausnahmsweise kann ein Überschreiten der maximalen Gebäudehöhe mit technischen 

Gebäudeteilen (Schornsteine, Treppenhäuser, Aufzüge, Blitzschutzanlagen, Anlagen für die 

Klimatisierung etc.) um bis zu 3,00 Meter auf bis zu 20% der Grundfläche des darunter  lie-

genden Geschosses zugelassen werden. Diese ausnahmsweise  Überschreitungsmöglich-

keit gilt nicht für Anlagen zur Energiegewinnung. 

 

 

9.3 Bauweise, die überbaubare und die nicht überbaubare Grundstücksflächen, 

Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen sowie Stellung der baulichen Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 12, 14, 22, 23 BauNVO) 

9.3.1 Bauweise 

 

Für das allgemeine Wohngebiet gilt die ortstypische offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 

BauNVO. 

In der offenen Bauweise werden Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, 

Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der Gebäude darf höchstens 50 m 

betragen. 

 

 

9.3.2 Überbaubare, nicht überbaubare Grundstücksfläche / Nebenanlagen, Stellplätze 

und Garagen 

 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist in der Planzeichnung durch großzügig geführte Bau-

grenzen bestimmt. Innerhalb dieses Baufeldes im allgemeinen Wohngebiet sind die Haupt-

gebäude für im Gebiet zulässigen Nutzungen zu errichten. 
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Zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung im Gebiet und um die Ortstypik der Bebauung 

mit Hauptgebäuden entlang der öffentlichen Straßenräume und Plätze zu bewahren, sind  

Nebengebäude nach § 14 BauNVO und überdachte Stellplätze (Carports) nur innerhalb der 

durch Baugrenzen festgelegten Baufelder und ab 1m hinter der straßenseitigen Bauflucht zur 

Straße A und Straße B zulässig. Garagen sind nur zulässig, wenn sie in das Hauptgebäude 

integriert sind.  

Um eine Sichtbeziehung aus dem Gebiet in Richtung Ostsee zu wahren, sind innerhalb der 

mit FS gekennzeichneten Fläche, die innerhalb der Fläche für Versorgungsanlagen liegt, 

Garagen/Carports und Nebengebäude nicht zulässig.  

Untergeordnete Nebenanlagen sind nur in einer Höhe bis zu 26,2 m über NHN zulässig.  

Damit könnten z.B. Mauern mit Höhen von 60 cm bis 1,20 m errichtet werden. 

 

 

9.3.3 Stellung baulicher Anlagen 

 

Aus städtebaulichen Gründen, insbesondere um die ortstypische Ausrichtung der Hauptge-

bäude zur Straße zu wahren, wird die Hauptausrichtung der Gebäude vorgegeben 

 

 

9.4 Verkehrsflächen 

 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße der Jugend, die bis zum Grund-

stück des ZWAR verläuft und in einer Fläche mündet, die eine Wendemöglichkeit bietet. 

Diese Fläche wird platzartig gestaltet. Von hier aus wird der Kurweg in Richtung Dwasieden 

neu errichtet.  

Ausgehend von der Straße der Jugend wird über eine vorhandene, aber noch auszubauende 

Stichstraße das Gebiet erschlossen. Diese Fläche wird als Mischverkehrsflächen ausgeführt. 

Innerhalb der Waldabstandsfläche ist ein öffentlicher Parkplatz mit ca. 14 Stellplätzen ge-

plant. Er soll den Besuchern des Gebietes, aber auch Touristen dienen, die ihr Auto abstel-

len und den Kurweg erwandern wollen. 

Mit dem Kurweg wird eine fußläufige Verbindung zwischen dem geplanten Kurgebiet 

Dwasieden, dem Stadthafen, der Innenstadt und der Altstadt hergestellt. Im Bereich des 

Waldes wird er als einfacher Waldweg errichtet.  

 

 

9.5 Flächen für Versorgungsanlagen/ Hauptversorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 

und 13 BauGB) 

 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes werden zwei Flächen für Versor-

gungsanlagen mit öffentlichen Funktionen der Versorgungseinrichtungen nach § 9 Abs. 1 

Nr. 12 und 14 BauGB mit Bestand festgesetzt.  

Zum einen handelt es sich um eine Fläche am Straßenrand der Straße der Jugend mit dem 

Trafo, also um eine Fläche die der Versorgung mit Elektrizität dient (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 

BauGB) und zum anderen um das Betriebsgelände des Zweckverbandes Wasserversorgung 

und Abwasserbehandlung Rügen mit dem Betriebsgebäude (Stützpunkt Jasmund) mit Stell-

plätzen, dem Schmutzwasserhauptpumpwerk der Stadt Sassnitz und zahlreichen Wasser-

ver- und Abwasserentsorgungsleitungen, einschließlich der Hauptschmutzwasserdrucklei-

tung. Diese Anlagen haben Bestand. 

Durch Abbrüche im Zuge der Umgestaltung des Betriebsgeländes im Jahr 2012 besitzt der 

ZWAR innerhalb seiner Fläche Reserven für Erweiterungen.  
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Die Lage der Hauptversorgungsleitungen (Druckrohrschmutzwasserleitung) befindet sich 

innerhalb einer Waldfläche. Die Leitung sowie ein Schutzstreifen mit der notwendigen Ar-

beitsbreite sind im Plan festgesetzt. 

 

 

9.6 Grünordnungskonzept 

9.6.1 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

 

Ziel des Grünordnungskonzeptes ist es, die vorhandene standortgerechte geschützte Vege-

tation auf den Böschungen entlang der Straße der Jugend zu erhalten. Der Erhalt der Vege-

tationsstruktur sichert die Vernetzung des Plangebietes mit der umgebenden Landschaft. 

Gleichzeitig dient die private Grünfläche, auf der die Bäume und Sträucher stehen, als 

Schutz- und Abstandsgrün zwischen der Wohnbebauung und der Straße der Jugend.  

Innerhalb der Bauflächen selbst werden keine Grünflächen festgesetzt. Entsprechend der 

Landesbauordnung § 8 LBauO M-V sind die nicht überbauten Flächen der bebauten Grund-

stücke zu begrünen und als private Grünflächen anzulegen. 

 

 

10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

 

Die Böschung entlang der Straße der Jugend ist vollständig mit einheimischen Gehölzen 

bewachsen. Es handelt sich um Siedlungsgehölz und -gebüsch aus heimischen Baum- und 

Straucharten. Nach der Baumschutzsatzung der Stadt Sassnitz § 3 Abs. 4 sind diese Bäume 

und Sträucher, da sie auf Hangflächen mit über 10 % Grad Neigung und eine Fläche von 

mehr als 100 m² bedecken, geschützt. Sie nachrichtlich übernommen. Zur Sicherung dieser 

Grünzüge wird zusätzlich die Festsetzung für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, dass bei Abgang von Bäumen und Sträu-

chern diese gleichwertig ersetzt werden und auf Dauer zu erhalten sind, getroffen.  

Die zu ersetzenden Gehölzpflanzungen sind für die Dauer von 3 Jahren (1 Jahr Fertigstel-

lungs- und 2 Jahre Entwicklungspflege) zu pflegen und im Falle ihres Eingehens gleichwertig 

nach zu pflanzen.  

 

Der Erhalt des Grünzuges aber auch des Waldes entlang der Straße der Jugend und entlang 

des Hafens sichert den Lebensraum und das dortige Nistangebot für Gehölz- und Gebüsch-

brüter und weiterer Arten. Da das für neue Nutzung vorgesehene Plangebiet sich auf vor-

handene bereits versiegelten Bauflächen im Innenbereich der Stadt befindet, wird das Nah-

rungshabitat für die im Gebiet vorkommenden Arten sich nicht wesentlich ändern. 

 

Artenschutzrechtliche Belange 

Im Vollzug des Artenschutzrechts sind bei Vorhaben die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG zu beachten. Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten 

Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, 

Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

 

Zum Schutz der geschützten Arten entsprechend des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 

von Vogelarten wird entsprechend der Aktualisierung der Angaben zur speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung Bebauungsplan 33.1 „Straße der Jugend“ der Stadt Sassnitz vom 

August 2021 des Dipl. Landschaftsökologen Jens Berg in 17121 Görmin (Anlage 2) 



Stadt Sassnitz Bebauungsplan Nr. 33.1 
"Straße der Jugend“ 

N:\2012B073\B-plan33.1 Straße der Jugend\30\DOC\Sassnitz-B-33.1_Begründung_Entwurf_10-März 2022.doc 25 

auf folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zur Abwendung der Einschlägigkeit 

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände hingewiesen, die zu berücksichtigen sind:  

 

VM 1- Baufeldfreimachungen und Gehölzrodungen sind im Zeitraum von Oktober bis ein-

schließlich Januar durchzuführen.  

Von der Bauzeitenregel kann abgewichen werden, wenn nach Prüfung durch eine sachkun-

dige Person Brutgeschehen im Baufeld sicher ausgeschlossen werden kann. 

Zur Vermeidung einer erheblichen Störung bzw. einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten und/oder einer (damit verbundenen) Tötung oder Verletzung von Fledermäusen 

und Vögeln ist bei Eingriffen in den Gehölzbestand eine Begutachtung durch eine sachkun-

dige Person notwendig. Bei Besatznachweis sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung 

von Beeinträchtigungen erforderlich (Vergrämung,  Verschließen von Höhlen z.B. durch 

Vorspannen von Folien, Umsiedlung o. ä.). 

Unmittelbar vor Abriss eines Gebäudes ist dieses durch eine sachkundige Person zu bege-

hen, um eine Nutzung durch Vögel oder Fledermäuse auszuschließen. Bei Brutnachweis 

darf das Gebäude erst nach Beendigung der Brut beseitigt werden. 

 

VM 2- Minimierung der Emissionen der Außenbeleuchtungen auf das notwendige Maß und 

Verwendung von insekten- / fledermausfreundlichen Lichtquellen. 

Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z.B. Einschränkungen 

bzw. Veränderungen der Aktionsradien und des Nahrungsangebots, der Räuber-Beute-

Beziehungen. Beleuchtungen sollten deshalb so gering wie möglich gehalten werden. 

Attraktiv auf Insekten wirkt Licht im Ultraviolettbereich. Grundsätzlich gilt, je geringer der 

Ultraviolett- und Blauanteil einer Lampe ist, desto kleiner sind die Auswirkungen auf die 

Organismen. Im weißen Lichtspektrum ist warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur < 

3000 Kelvin zu bevorzugen. Weitere Minimierungsmöglichkeiten des Einflusses von 

Lichtemissionen:  

- keine Quecksilberdampf-Hochdrucklampen verwenden. Sie wirken anziehend auf Insek-

ten und sind abzulehnen, 

- Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnötigen Mehrfachbeleuchtung) 

- Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen 

- Beleuchtungsdauer und Lichtstärke auf das funktional Notwendigste reduzieren 

- unterbrochene Beleuchtung, keine Dauerlicht, Lichtimpulse so kurz wie möglich, Dunkel-

phasen dazwischen so lange wie möglich (ggf. Bewegungsmelder) 

- Abweichen von den beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit 

weniger Kunstlicht gewährleistet werden kann 

- zielgerichtetes Licht - Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck 

erfüllt 

- Streulicht vermeiden - Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche (z.B. kleiner 

Grenzaustrittswirkung, Leuchten sorgfältig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen 

und Blendvorrichtungen einrichten, möglichst niedrige Masthöhen, Grundausrichtung von 

oben nach unten 

- Insektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten 

 

VM 3- Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden 

indem reflexionsarmes Glas verwendet wird, d.h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflek-

tionsgrad von maximal 15 %. Eine für Vögel gefährliche Durchsicht an Balkon- oder Terras-

senbrüstungen aus Glas wird durch die Verwendung von halbtransparenten Materialien wie 

z.B. Milchglas vermieden.  
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VM 4- Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, werden keine Schächte ange-

legt, stattdessen erfolgt die Ableitung des Straßenabwassers offen bzw. in Entwässerungs-

rinnen und in naturnah gestalteten Rückhaltebecken. 

 

Diese Vermeidungsmaßnahmen werden als Hinweise in den Plan übernommen. Ihre Umset-

zung ist rechtzeitig vor der Baumaßnahme bzw. im Projekt durch die Bauherren zu berück-

sichtigen. 

 

Da die Baufeldberäumungen, die Erschließung und die weitere Umsetzung des Planes durch 

die Errichtung und den Umbau von Gebäuden in dem Plangebiet zeitlich voneinander unab-

hängig durch die einzelnen Vorhabenträger erfolgen, sind für diese Maßnahmen möglicher-

weise Festlegungen und Genehmigungen der unteren Naturschutzbehörde Vorpommern-

Rügen nach § 44 Abs.1 in Verbindung mit § 44 Abs. 4 sowie § 45 Abs. 7 Bundesnatur-

schutzgesetz(BNatSchG) erforderlich, da durch die Arbeiten artenschutzrechtliche Belange 

betroffen sein können. Entsprechend frühzeitig sind notwendige Abstimmungen mit der 

unteren Naturschutzbehörde Vorpommern – Rügen durchzuführen und wenn notwendig, 

Genehmigungen zu beantragen. 
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11 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Landesnaturschutzgesetzes sind Verände-

rungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die ökologische Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen 

können. 

Vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

sind durch Maßnahmen des Naturschutzes auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kom-

pensieren. 

§ 21 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bestimmt, dass bei Eingriffen auf Grund der 

Aufstellung von Bebauungsplänen über die Vermeidung, den Ausgleich und den Einsatz 

nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden ist. 

Die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sowie die Eingriffsregelung 

nach dem BNatSchG sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

 

Ablauf der Eingriffsregelung 

 

11.1 Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 
 

Den von der Planung maßgeblich berührte Bereich umfassen: 

- 13.1.1 Siedlungsgehölz aus heimischen Baumarten  

- 13.2.1 Siedlungsgebüsch aus heimischen Gehölzarten PHX 

- 14.4.2 Lockeres Einzelhausgebiet OEL 

- 14.11.3 Brachfläche der Verkehrs- und Industriegebiete OBV 

 

Außerdem:  

- Ältere und jüngere Einzelbäume BBA/BBJ (§ 18 NatSchAG M-V), die im Bebauungs-

plan als gesetzlich geschützte Bäume nachrichtlich übernommen sind. Sollten Bäume 

von Abbruch betroffen sein, so hat der jeweilige Grundstückseigentümer einen Antrag 

auf Ausnahme zu stellen und gemäß Baumschutzkompensationserlass MV zu kom-

pensieren. 

 

Weitere im Geltungsbereich vorkommende Biotoptypen, die festgesetzt sind bzw. nicht vom 

Vorhaben betroffen sein werden:  

- 1.10.3 Sonstiger Laubholzbestand heimischer Baumarten WXS 

- 10.1.4 Ruderaler Kriechrasen RHK 

- 13.3.2 Artenarmer Zierrasen PER 

- 13.8.4 Ziergarten PHZ 

- 14.7.5 Straße OVL 

- 14.10.5 Sonstige Ver- und Entsorgungsanlage OSS 

 

 floristische u. faunistische Kartierung nicht notwendig 

 Keine rote Liste Arten 

 Keine geschützten Biotope 

 

 Der Kompensationsbedarf wird als Eingriffsflächenäquivalent in m² (m² EFA) angegeben 
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Bild 2: Biotoptypen 
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11.2 Ermittlung des Biotopwertes 
 

Wertstufe (nach Anlage 3 HzE 2018) Durchschnittlicher Biotopwert 

0 1 – Versiegelungsgrad* 

1 1,5 

2 3 

3 6 

4 10 

*Bei Biotopwerten mit Wertstufe „0“ ist kein Durchschnittswert vorgegeben. Er ist in Dezimalstellen nach o. a.  

Formel zu berechnen (1 minus Versiegelungsgrad): 

 

 Der Biotopwert bildet die Grundlage zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs. Bei Betroffen-

heit von mehreren Biotoptypen, sind die Werte für jeden einzelnen Biotoptyp zu ermitteln: 

 

Biotoptyp Wertstufe Durchschnittl. Biotopwert 

13.1.1 Siedlungsgehölz aus heimischen 

Baumarten PWX 

1 1,5 

13.2.1 Siedlungsgebüsch aus heimischen 

Gehölzarten PHX 

1 1,5 

14.4.2 Lockeres Einzelhausgebiet OEL 0 0,65 (1 - Vers.) 

14.11.3 Brachfläche der Verkehrs- und In-

dustriegebiete OBV 

1 1,5 

 

 

11.3 Ermittlung des Lagefaktors 
 

Lage des Eingriffsvorhabens Lagefaktor 

< 100 m Abstand zu vorhandenen Störquellen* 0,75 

> 625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen* 1,25 

Innerhalb von Natura 2000-Gebiet, Biosphärenreservat, LSG, 

Küsten- und Gewässerschutzstreifen, landschaftliche Freiräume 

der Wertstufe 3 (1.200-2.399 ha) 

1,25 

Innerhalb von NSG, Nationalpark, landschaftliche Freiräume der 

Wertstufe 4 (> 2.400 ha) 

1,50 

*Als Störquellen sind zu betrachten: Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle Straßen und vollversiegelte ländliche 

Wege, Gewerbe- und Industriestandorte, Freizeitanlagen und Windparks 

 

 

Biotoptyp Lagefaktor 

13.1.1 Siedlungsgehölz aus heimischen Baumarten PWX 0,75 

13.2.1 Siedlungsgebüsch aus heimischen Gehölzarten PHX 0,75 

14.4.2 Lockeres Einzelhausgebiet OEL 0,75 

14.11.3 Brachfläche der Verkehrs- und Industriegebiete OBV 0,75 
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11.4 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Bio-
topveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigungen) 

 

Biotop Fläche 

(m²) des 

betroffenen 

Biotoptyps 

 

x 

Biotopwert 

des be-

troffenen 

Biotoptyps 

 

x 

Lagefaktor  

= 

Eingriffsflächenäquivalent 

für Biotopbeseitigung 

bzw. Biotopveränderung 

(m² EFÄ) 

PHX 1.034 x 1,5 x 0,75 = 1.163,25 

OEL 2.406* x 0,65 x 0,75 = 1.137,25 

OBV 744 x 1,5 x 0,75 = 837,00 

PWX 296 x 1,5 x 0,75 = 333,00 

Summe       3.506,50 

 

*WA/OEL lockeres Einzelhausgebiet ist 9.617 m² groß, gem. GRZ 0,6 dürfen 60% versiegelt 

werden = 5.770 m². Davon sind bereits 3.364 m² versiegelt. Es können weitere 2.406 m² 

versiegelt werden. 

 

 

11.5 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 
Biotopen (mittelbare Wirkungen/Beeinträchtigungen) 

 

Wirkzone Wirkfaktor 

I 0,5 

II 0,15 

 

 Ermittlung der Funktionsbeeinträchtigung:  

 

Fläche (m²) des 

beeinträchtigten 

Biotoptyps 

 

x 

Biotopwert des 

beeinträchtigte 

Biotoptyps  

 

x 

 

Wirkfaktor 

 

= 

Eingriffsflächenäquiva-

lent für Funktionsbeein-

trächtigung (m² EFÄ) 

 

 In einem Umkreis von 200 m zum Plangebiet werden keine gesetzlich geschützten Bioto-

pe oder Biotoptypen mit einer Wertstufe ab 3 beeinträchtigt. 

 

 

11.6 Ermittlung der Versiegelung durch Überbauung  
 

Teil-/Vollversiegelte bzw. 

überbaute Fläche in m² 

 

x 

Zuschlag von 0,2 

(Teilversieglung) 

bzw. 0,5 (Vollversie-

gelung) 

 

= 

Eingriffsflächenäquivalent 

für Teil-/Vollversiegelung 

bzw. Überbauung (m² EFÄ) 

2.406 m² (mögliche zusätz-

liche Versiegelung) 

x 0,5 = 1.203,00 

558 m² 

(Verkehrsfläche bes. Zweckb.) 

x 0,5 = 279,00 

744 m² Verkehrsfläche x 0,5 = 372,00 

Gesamt   = 1.854,00 
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11.7 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 
 

Eingriffsflächenäquiva-

lent für Biotopbeseiti-

gung bzw. Biotopver-

änderung (m² EFÄ)  

 

 

 

+ 

Eingriffsflächen-

äquivalent für 

Funktionsbeein-

trächtigung (m² 

EFÄ)  

 

 

 

+ 

Eingriffsflä-

chenäquivalent 

für Teil-

/Vollversiegelu

ng bzw. Über-

bauung (m² 

EFÄ)  

 

 

 

= 

Multifunktiona-

ler Kompensa-

tionsbedarfs 

(m² EFÄ) 

3.506,50 + 0 + 1.854 = 5.360,50 

 

 

11.8 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen / Korrektur Kompen-
sationsbedarf 

 

 Keine Maßnahmen, die nicht die Qualität von Kompensationsmaßnahmen haben geplant, 

daher weiter ab Punkt 1.9 

 

 

11.9 Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfs 
 

 kein additiver Kompensationsbedarf 

 

 

11.10 Bewertung von befristeten Eingriffen 
 

 Eingriff ist unbefristet 

 

 

11.11 Auswahl von Kompensationsmaßnahmen 
 

 1. bei Betroffenheit von Rote Listen Arten der Kategorie 0, 1 oder 2 sind zunächst d. 

konkreten artenspezifischen Maßnahmen zur Kompensation umzusetzen 

 keine rote Listen Arten betroffen 

 

 2. anschließend Prüfung ob CEF- bzw. FCS-Maßnahmen, kohärenzsicherungsmaßnah-

men oder Ersatzaufforstungsmaßnahmen umgesetzt wurden, die sich auch zur Kompen-

sation des Eingriffs eignen (Eignung nur dann gegeben, wenn sie mit der Maßnahme aus 

dem Maßnahmenkatalog (Anlage 6) übereinstimmt oder abgeleitet werden kann) 

 keine Maßnahmen 

 

 3. erst nach Prüfung von Punkt 1 und 2 sind zusätzliche Kompensationsmaßnahmen 

festzulegen 
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11.12 Ermittlung des Kompensationsumfangs 

 

 Kompensationswert ergibt sich aus Anlage 6 HzE 2018 

 Kompensationsflächenäquivalent in m² (m² KFÄ) ergibt sich aus dem Kompensationswert 

und der Flächengröße der Maßnahme auf dem zur Verfügung stehenden Flurstück 

 

 Nach § 1a BauGB können Festsetzungen nach § 9 BauGB als Flächen oder Maß-

nahmen zum Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft auch an 

anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen, soweit dies mit einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Für den Bebauungsplan ist der 

Ausgleich innerhalb des Geltungsbereichs nicht zu erreichen.  

 

Ökokonto: 

Für die Kompensationsflächenäquivalente wird ein Ökokonto in der Landschaftszone 

Ostseeküstenland genutzt. Bis zum Satzungsbeschluss ist der Unteren Naturschutz-

behörde des Landkreises Vorpommern - Rügen ein Reservierungsbeleg vorzulegen. 

 

 

11.13 Gesamtbilanzierung 
 

 Gegenüberstellung EFÄ / KFÄ 

 

Multifunktionaler Kom-

pensationsbedarfs (m² 

EFÄ) 

Kompensationsflächenäquivalent 

(m² KFÄ) 

Kompensationsüberschuss 

5.360,50 5.360,50 0,00 

 

Die Gegenüberstellung vom multifunktionalen Kompensationsbedarf (m² EFÄ) = 5.360,50und 

dem Kompensationsflächenäquivalent (m² KFÄ) = 5.360,50 zeigt, dass der Eingriff in Natur 

und Landschaft durch die Abbuchung in einem noch zu bestimmenden Ökokonto in der 

Landschaftszone Ostseeküstenland vollständig ausgeglichen werden kann. 

 

 

12 Immissionsschutz 

 

Die im Plangebiet vorgesehene Nutzungsart Allgemeines Wohngebiet ist mit den nachbar-

schaftlichen Nutzungen verträglich. 

Für das Baugebiet sind folgende Orientierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Städte-

bau in dB(A) vorgegeben, die möglichst einzuhalten sind: 

 

 Gebietseinstufung Tag Nacht 

2. Allgemeine Wohngebiete 55 45 bzw. 40 

 

Bei den zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere jeweils für die Geräuscheinwir-

kung von Industrie-, Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm. Der höhere Wert für Verkehrslärm. 
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12.1 Straßenverkehrslärm 

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel wird ausschließlich durch den öffentlichen Straßenverkehr 

auf der Straße der Jugend bestimmt. 

Durch den Umweltsachverständigen, Dr. Torsten Lober, wurde im März 2022 eine Schal-

limmissionsprognose für die Aufstellung des B- Planes "Nr. 33.1 "Straße der Jugend" der 

Stadt Sassnitz erarbeitet. Ermittelt wurden in diesem Gutachten die Vorbelastungen und die 

Prognosen der Lärmimmissionen bedingt durch öffentlicher Straßenverkehrslärm. 

Entsprechend des Gutachtens sind im Bereich entlang der Straße der Jugend Beurteilungs-

pegel für die geplanten Baufelder bei freier Schallausbreitung von 

 unterhalb 50 dB(A) bis zu 60 dB(A) am Tage und 

 unterhalb 40 dB(A) bis maximal 49 dB(A) in der Nacht 

zu erwarten. 

Auf Grund der ausgeprägten Böschung durch den Einschnitt der Straße ergibt sich ein grö-

ßerer Abstand zwischen der Straße und dem geplanten Baufeld, der sich günstig lärmmin-

dernd auswirkt. Auch der daraus resultierende Höhenunterschied trägt zur Lärmminderung 

bei.  

Die städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005 Beiblatt 1 für ein Allgemeines Wohn-

gebiet von 55 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der Nacht werden dabei jedoch erwartbar im 

Randbereich der Straße der Jugend leicht überschritten.  

Die Orientierungswerte der DIN 18005 können überschritten werden, wenn gewichtige Grün-

de vorliegen, wie im Fall dieses Bebauungsplanes, die Umsetzung der Planziele zur Entwick-

lung eines allgemeinen Wohngebietes für die Errichtung von Wohngebäuden aber auch für 

die Nachnutzung vorhandener Gebäude zu Wohnzwecken. 

Zum Schutz der Gesundheit sind jedoch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutz-

verordnung (16. BIMSCHV) für ein allgemeines Wohngebiet von 

 59/49 dB(A) Tag/Nacht einzuhalten. 

Die im Gebiet zu erwartenden Beurteilungspegel liegen somit vier (nachts) bis fünf (tags) 

Dezibel über den Orientierungswerten der DIN 18005 für ein allgemeines Wohngebiet. 

Im Ergebnis sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BIMSCHV von 59 dB(A) am Tage und 49 

dB(A) innerhalb des Baufeldes nicht (in der Nacht) oder nur geringfügig (ca. 1 dB (A)) am 

Tage überschritten. 

Da die Immissionsgrenzwerte der 16. BIMSCHV in der Nacht nicht überschritten werden und 

die leichte Überschreitung am Tag zumutbar ist, werden keine speziellen Schallschutzmaß-

nahmen oder Festsetzungen erforderlich. 

Der notwendige Schallschutz ist über die bauaufsichtlich in Mecklenburg-Vorpommern einge-

führte DIN 4109 auch ohne spezielle Festsetzungen sichergestellt. 

Für die in konkreten Projekten erforderlichen Schallschutznachweise nach DIN 4109 im 

Bauantragsverfahren wurden die ermittelten Lärmpegelbereiche III und IV im Plan ohne 

Normcharakter übernommen. 

Es wird für die Planung der einzelnen Bauvorhaben folgender Hinweis gegeben: 

Bei der Errichtung von Gebäuden sind die Anforderungen an das Schalldämm- Maß der 

Außenbauteile unter Berücksichtigung unterschiedlicher Raumarten gemäß 7.1 der DIN 

4109-12018-01 zu erfüllen. Die Bemessungsgrundlage ist ein maßgeblicher Außenlärmpegel 

des Lärmpegelbereiches III (65 dB(A)) entsprechend der Eintragung der Lärmpegelbereiche 

in der Planzeichnung.  

 

Zum Schutz vor Verkehrslärm kommen z.B. auch lärmoptimierte Grundrissausrichtungen in 

Frage. Diese Optimierung der Grundrisse bleibt jedoch den Bauherrn vorbehalten.  
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12.2 Gewerbelärm 

 

Im Zuge des Bebauungsplanes Nr. 33 „Kistenplatz“ wurde eine Schallimmissionsprognose 

durch den Umweltsachverständigen, Dr. Torsten Lober Entwurf vom 06.Mai 2013 erstellt. 

Hier werden die Auswirkungen durch die gewerbliche Lärmquelle (Fischwerk) für die Ent-

wicklung eines allgemeinen Wohngebiet mit Beurteilungspegel tags von 35- 45 dB(A) und 

nachts von unter 35 -40 dB(A) prognostiziert. Es wird davon ausgegangen, dass die 

Lärmemission ausgehend von den Anlagen der Rügen Fisch AG seitdem gleich geblieben 

ist. Somit sind die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte der Sechsten Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503),  GMBl 1998 

Nr. 26, S. 503, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 

B5) von tags 55 dB (A) und nachts 40 dB (A) sicher eingehalten. 

 

 

12.3 Geruch 

 

Im Abstand von 175 – 270 m östlich des Plangebietes befindet sich die Fischkonserven- und 

Räucheranlage der Rügen Fisch AG, die dem Bundesimmissionsschutzgesetz unterliegt. 

Von dieser Betriebsstätte gehen Gerüche und Lärm aus, die bei der Planung zu beachten 

sind. Entsprechend eines Geruchsprognosegutachtens für den Bebauungsplan Nr. 33 „Kis-

tenplatz“ in der Nähe der RügenFisch AG von TÜV Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG 

vom 20.12.2017 kann es innerhalb des Plangebietes durch die Betriebsstätte zu Wahrneh-

mungen von Gerüchen von 2,7% bis 13,6% der Jahresstunden kommen. 

Dabei liegt innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebietes die Wahrnehmung von Ge-

rüchen bei 2,7% bis 4,4 %. Der maximal zulässige Immissionswert für Wohn- und Mischge-

biete der GIRL MV (Geruchsimmissions- Richtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern) 

vom 15. August 2011, AmtsBl. M-V S. 532) für Wohn- und Mischgebiete von 0,1% (ent-

spricht einer Überschreitungshäufigkeit der Geruchsschwelle von 10 % der Jahresstunden). 

Die Immissionswerte werden sicher eingehalten und deutlich unterschritten. 

Erhebliche Geruchsbelästigungen im Sinne der BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 

vom 2. Mai 2013 (BGBl. Nr. 21 vom 02.05.2013 S. 973, BGBl. I Nr. 60 vom 9.10.2013 S. 

3756) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458) sind 

somit nicht zu erwarten. 

 

 

13 Technische Ver- und Entsorgung 

 

13.1 Regenwasser 
 

Es wird auf der Grundlage eines Erschließungskonzeptes eine neue Regenwasserkanalisa-

tion geplant, die in den öffentlichen Straßenräumen verlegt werden soll. Die Trassierung 

dieser Leitungen erfolgt in Abstimmung mit dem ZWAR. 

Für die Ableitung des auf den Grundstücken anfallenden Schmutz-, sowie Niederschlags-

wasser von Dachflächen und befestigten Flächen besteht nach § 3 der Abwasseranschluss-

satzung des ZWAR vom Juni 2012 eine Anschlusspflicht an das öffentlichen Netz. 

 

13.2 Schmutzwasser 
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Das Schmutzwasser wird zentral über das vorhandene Pumpwerk nach Bergen zur zentra-

len Kläranlage abgeleitet. Zurzeit wird ein Erschließungskonzept zur Erschließung des Be-

reiches Straße der Jugend / Kistenplatz erstellt. Geplant ist eine neue Schmutzwasserkanali-

sation, die in den öffentlichen Straßenräumen verlegt wird. Die Trassierung dieser Leitungen 

erfolgt in Abstimmung mit dem ZWAR. 
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13.3 Wasserversorgung 

 

Die Erschließung des neuen Baufeldes erfolgt über neue Trinkwasserleitungen, die im öffent-

lichen Straßenraum verlegt werden. 

Die Bemessung und Trassierung erfolgt in Abstimmung mit dem ZWAR. 

 

 

13.4 Erdgas-, Elektroenergie, Telekommunikation 

 

Die Erschließung des Plangebietes der oben genannten Medien kann durch das Verlegen 

von Leitungen in den öffentlichen Straßenräumen gesichert werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 

dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 

dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen der Deutschen Telekom Technik 

GmbH sowie der Vodafone Kabel Deutschland GmbH früh wie möglich, mindestens 4 Mona-

te vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Für die neuen Nutzungen im Plangebiet wird nach Stellungnahme des E.DIS GmbH vom 24. 

10.2021 gegebenenfalls die Errichtung einer weiteren Transformatorenstation erforderlich. 

(Flächenbedarf ca. 30 m²). Diese Anlage ist, innerhalb des allgemeinen Wohngebietes zu-

lässig. Der Standort wird nach Kenntnis des Leistungsbedarfes zur gegebenen Zeit, wenn 

notwendig, festgelegt. 

Die EWE Netz GmbH plant im Zuge des Bauvorhabens die Mitverlegung von einer Erdgas-

leitung PE d 110 in den Planstraßen. Diese Planung ist bei der Erschließungsplanung zu 

berücksichtigen. 

 

 

13.5 Abfallentsorgung 

 

Im Plangebiet wird die Entsorgung der Rest- sowie der Bioabfälle gemäß der Satzung über 

die Abfallwirtschaft im Landkreis Vorpommern – Rügen in der jeweiligen gültigen Fassung 

durch den Landkreis Vorpommern-Rügen, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bzw. durch von ihm 

beauftragte Dritte durchgeführt. Weiterhin erfolgt die Abholung und Entsorgung von Wertstof-

fen, wie Pappe, Papier, Glas und Verkaufsverpackungen durch hierfür beauftragte private 

Entsorger. 

 

 

14 Flächenbilanz 

 

1. Fläche gesamt  29.361 m² 100,00% 

2. allgemeines Wohngebiet  9.617 m² 33% 

3. Öffentliche Verkehrsfläche gesamt 1.928 m² 7% 

4 Öffentliche Verkehrsflächen mit besonderer  

Zweckbestimmung gesamt  
831 m² 3% 

5. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur  

Pflege und zur Entwicklung von Boden,  

Natur und Landschaft  

2.096 m² 7% 

6. Fläche für Wald  6.154 m² 21% 

7. Flächen für Versorgungsanlagen 8.735 m² 29% 
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15 Örtliche Bauvorschriften 

 

Zur Sicherung, dass sich die neuen Gebäude gestalterisch in das Stadtbild von Sassnitz 

einfügen und gleichzeitig zur Sicherung eines modernen Stadtbildes im Bereich des Kisten-

platzes werden örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V zur 

Gestaltung von Dächern, zur Außenfassaden sowie zur Gestaltung von Solaranlagen vorge-

schrieben. 

Entsprechend dem Motto „Weiße Stadt Am Meer“ sollen die sichtbaren Oberflächen der 

Außenfassaden von Neubauten nur mit einem Hellbezugswert von 70 bis 86% gestaltet 

werden. Davon kann bei einem Anteil von 20 % der Fassadenoberfläche abgewichen wer-

den.  

Es sind nur Flachdächer bis zu einer Dachneigung von 3° zulässig.  

Aufgeständerte Solaranlagen wirken bei Flachdächern gestalterisch störend. Somit sind sie 

nur flachbündig in die Dachhaut eingefügt zulässig. Aus dem gleichen Grund sind sie auch 

nur flachbündig in der Außenfassade von Gebäuden zugelassen. 

Zur Sicherung eines gut gestalteten Wohnumfeldes und zur Vermeidung ungestalteter stö-

render Abfallplätze im Straßenbild sind Flächen für Abfall- und Müllbehälter bis auf die Zu-

wegung auf allen Seiten mindestens 1,5 m hoch mit blickdichten Hecken, Mauern, Holzzäu-

nen oder Rankgerüsten mit dichtem Bewuchs aus Rank-, Kletter- oder Schlingpflanzen 

einzufrieden. Einer Kombination dieser Elemente ist zulässig. 
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Anlage 1 Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB (nach 

Anlage 2 BauGB) 

Anlage 2 Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung 

vom August 2021 des Dipl. Landschaftsökologen Jens Berg in 17121 Görmin 

Anlage 3 Schallimmissionsprognose für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33.1 

„Straße der Jugend“ der Stadt Sassnitz, Dr. Torsten Lober, Umweltsachver-

ständiger, 17217 Penzlin vom März 2022 
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Vorprüfung des Einzelfalls gemäß §13 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB (nach Anlage 2 

BauGB) im Rahmen des Verfahrens zum 

Bebauungsplan Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ der Stadt Sassnitz 

 
Vorbemerkungen  
 
Aufgrund unterschiedlicher Realisierungszeiträume von Bauvorhaben im Plangebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Kistenplatz“, der sich in Aufstellung befand, ist es nun notwendig, 
diesen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 „Kistenplatz“ zu teilen und die Bauleit-
planung durch zwei Verfahren für zwei Geltungsbereiche fortzusetzen. Das Plangebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Kistenplatz“ soll in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
33.1 „Straße der Jugend“ mit 2,936 ha und in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 33.2 „Kistenplatz“ mit 6,73 ha aufgeteilt werden. 
Für beide Bebauungspläne wurden am 31.08.2021 durch die Stadtvertretung Sassnitz die 
Aufstellungsbeschlüsse gefasst. 
Noch gilt jedoch der rechtskräftige B- Plan Nr. 09 „Kistenplatz“. Durch die neuen Satzungen 
wird dieser überlagert und durch neues Recht ersetzt. 
 

 
Geltungsbereiche der Bebauungspläne 
 

Da beide Bebauungspläne in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang stehen und die Grundfläche beider Pläne voraussichtlich größer 20.000 m² und 
kleiner 70.000 m² beträgt, ist für den Bebauungsplan 33.1 „Straße der Jugend“ zu prüfen, ob 



Vorprüfung des Einzelfalls  Stadt Sassnitz Bebauungsplan Nr. 33.1 
    "Straße der Jugend“ 

2 
N:\2012B073\B-plan33.1 Straße der Jugend\20\Doc\Sassnitz-B-33.1-Vorprüfung des Einzelfalls-Oktober-2021.doc 

voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen bestehen, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls). 
 
 
Rechtliche Grundlage 
 
BauGB 
 
§ 13 a Bebauungspläne der Innenentwicklung 

(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdich-
tung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenent-
wicklung) kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungsplan 
darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige 
Grundfläche im Sinne des § 19 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festge-
setzt wird von insgesamt  
 
1. weniger als 20.000 m², wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne., die in 

einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt 
werden, mitzurechnen sind, oder  
 

2. 20.000 m² bis 70.000 m², wenn auf Grund einer überschläglichen Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Ein-
schätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu 
berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt 
werden können, sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. 

 
Wird in einem Bebauungsplan weder eine zulässige Grundfläche noch eine Größe 
der Grundfläche festgesetzt, ist bei Anwendung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, 
die bei der Durchführung des Bebauungsplanes voraussichtlich versiegelt wird. Das 
beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zu-
lässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch ausge-
schlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe B genannten Schutzgüter bestehen.  

 
 
Kurzbeschreibung 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 33.1 „Straße der Jugend“ soll der Bereich südwestlich der Stra-
ße der Jugend durch Wiedernutzbarmachung der ungenutzten Gebäude ehemaliger Ge-
meinbedarfseinrichtungen und der Flächen sowie durch Nachverdichtungen des bereits 
bebauten Innenbereiches mit zwei- bis viergeschossigen Gebäuden zu einem allgemeinen 
Wohngebiet entwickelt werden. Mit dem Bebauungsplan wird die vorhandene Fläche des 
Betriebshofes des ZWAR, der Wald und der parallel zur Straße der Jugend verlaufende 
begrünte Hang gesichert. 
Durch den Wald ist durch die Errichtung eines aufgeständerten Waldweges ausgehend von 
der Straße der Jugend die Fortsetzung des Kurweges aus Richtung Dwasieden geplant. 
Für Touristen und Besucher des Gebietes ist am Ende des Waldweges ein Parkplatz mit ca. 
30 Stellplätzen geplant. 
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Größe des Geltungsbereiches: 29.361 m² 
Planung:  Änderung Gemeinbedarfsfläche in ein 

allgemeines Wohngebiet 9.631 m² 
Bestandserhalt und Planung: 

Erhalt und Erweiterung bestehender  
Verkehrsflächen- Straße der Jugend, Stichstraße  
und Neubau Kurweg 1.937 m² 

Planung: Neubau öffentlicher Parkplatz 1.312 m² 
Bestandserhalt:  Fläche für Versorgungsanlagen ZWAR und Trafo 8.734 m² 

Wald 5.637 m² 
Siedlungsgehölz entlang der Straße der Jugend 2.110 m² 

 
 
Vorprüfung des Einzelfalls 
 
Die Vorprüfung erfolgt anhand folgender Kriterien: 
 
1. Merkmale des Bebauungsplanes, insbesondere in Bezug auf 

 
1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen im Sinne des § 35 Abs. 3 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung setzt; 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 33.1 "Straße der Jugend" befindet sich im Süd-
westen der Innenstadt südlich und westlich der Straße der Jugend, die als Erschließungs-
straße für den Stadthafen dient. 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich das zweigeschossige ungenutzte Gebäude 
des ehemaligen Freizeitzentrums, das teilweise ungenutzte ehemalige Ärztehaus, das tem-
porär genutzte DRK-Unterkunftsgebäude des Landkreises Vorpommern- Rügen (teilweise 
steht das Gebäude innerhalb der Waldabstandsfläche) sowie das Gebäude, das zurzeit vom 
Jugendbeirat Sassnitz e.V. genutzt wird. 
Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die bereits vorhandene Straße der Jugend.  
Eine insgesamt 9.631 m² große Fläche auf dem diese Gebäude stehen, soll durch Wie-
dernutzbarmachung der Gebäude und der Flächen und durch Nachverdichtungen des be-
reits bebauten Innenbereiches mit zwei- bis viergeschossige Gebäude zu einem allgemeinen 
Wohngebiet entwickelt werden. Mit einer Grundflächenzahl von maximal 0,6 können 
5.778,6 m² überbaut werden. 
Maximal können innerhalb des allgemeinen Wohngebietes 50 Wohnungen entstehen. Laut 
Nutzungskatalog des § 4 BauNVO können innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebie-
tes weitere Nutzungen entstehen. Insbesondere plant das Land Mecklenburg-Vorpommern 
für die Polizei hier ein Verwaltungsgebäude zu errichten.  
 
Mit dem Bebauungsplan wird die vorhandene Fläche des Betriebshofes des ZWAR, der 
Wald und der parallel zur Straße der Jugend verlaufende begrünte Hang gesichert. 
Durch den Wald ist durch die Errichtung eines aufgeständerten Waldweges ausgehend von 
der Straße der Jugend die Fortsetzung des Kurweges aus Richtung Dwasieden geplant. 
Für Touristen und Besucher des Gebietes ist am Ende des Waldweges ein Parkplatz mit ca. 
30 Stellplätzen geplant. 
  
Für die vorgesehene Nutzung besteht keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht. 
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1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Programme beein-
flusst; 

 
Im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist sind die betroffenen Flächen als Gemein-
bedarfsfläche und teilweise als Mischgebiet dargestellt. 
Änderungen zum noch rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 09 „Kistenplatz“ betreffen eben-
falls die Gemeinbedarfsflächen, das Mischgebiet und die Erschließungsstraße. 
Die Gemeinbedarfsfläche für ein Ärztehaus wird in dieser Größenordnung im Stadtgebiet 
nicht mehr benötigt. Die Ärzte sind innerhalb der allgemeinen Wohngebiete zulässig. Die 
Gemeinbedarfseinrichtungen Freizeitzentrum und Behindertenheim existieren bereits seit 
einigen Jahren nicht mehr. Bei Bedarf können sie an anderer Stelle im Stadtgebiet errichtet 
werden. 
Die Festsetzung des Gebietes als allgemeines Wohngebiet setzt die bereits vorhandene 
Wohnnutzung nördlich der Straße der Jugend fort ohne sie zu stören. 
Die festgesetzte Straßenverkehrsfläche innerhalb des Plangebietes dient gleichzeitig dem 
Bebauungsplan 33.2 "Kistenplatz" als Erschließungsstraße. Der geplante öffentliche Park-
platz dient ebenfalls den Nutzungen beider Plangebiete.  
 
1.3 die Bedeutung des Bebauungsplanes für die Einbeziehung umweltbezogener, 

einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf 
die Förderung nachhaltiger Entwicklungen; 

  
Mit dem Bebauungsplan gehen durch Flächenversiegelungen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden einher. Das Schutzgut Landschaft wird durch den Erhalt des straßenbeglei-
tenden Siedlungsgehölzes und des Waldes gestärkt. Die Errichtung des Kurweges fördert 
die Erholungsfunktion nachhaltig. 

 
1.4 die für den Bebauungsplan relevanten umweltbezogenen, einschließlich ge-

sundheitsbezogener Probleme; 
 

Es bestehen Vorbelastungen durch Verkehrslärmemissionen auf der Straße der Jugend. 
Auf der Grundlage einer Schallimmissionsprognose werden, wenn notwendig, geeignete 
Schallschutzmaßnahmen getroffen. 

 
1.5 die Bedeutung des Bebauungsplanes für die Durchführung nationaler und euro-

päischer Umweltvorschriften; 
 

Der Bebauungsplan hat keine Bedeutung für die Durchführung nationaler und europäischer 
Umweltvorschriften. 

 
 
 

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen 
Gebiete, insbesondere in Bezug auf 

 
2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen; 
 
Nach Satzungsbeschluss ist von einer Umsetzung des Bebauungsplanes auszugehen. 
Die Auswirkungen auf die Schutzgüter sind nicht erheblich. 
Die Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet sind ganzjährig, wie auch der Betrieb des 
ZWAR. 
Die durch die Art der Nutzung durch die Festsetzung als allgemeines Wohngebiet und als 
Fläche für Versorgungsanlagen Betriebshof des ZWAR und Trafo bestimmten Auswirkungen 
sind dauerhaft.  
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2.2 der kumulative und grenzüberschreitende Charakter der Auswirkungen; 
 
Bei Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes entstehen keine erheblichen Aus-
wirkungen auf schutzbedürftige Nutzungen im Gebiet sowie im direkten Umfeld. Weiräumige 
kumulative oder gar grenzüberschreitende Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit (zum 

Beispiel bei Unfällen); 
 
Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit sind bei Einhaltung der 
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht zu erwarten. 
 
2.4 Umfang und räumliche Ausdehnung der Auswirkungen; 
  
Schutzgut Tiere  
Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung der Auswirkungen des Bebauungsplanes vom 
11.08.2021 durch den Dipl.-Landschaftsökologen Jens Berg vom 11.08.2021 ergab, dass bei 
Durchführung von festgelegten Vermeidungsmaßnahmen den einschlägigen Verbotstatbe-
ständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG effektiv begegnet werden kann. 
Das Vorhaben ist somit nach den Maßgaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG zulässig. 

Schutzgut Pflanzen / Landschaft 
Durch die Umsetzung der Planung wird es zu Beseitigungen von Gehölzen und Pflanzflä-
chen im Plangebiet kommen. Diese werden innerhalb des Plangebietes bzw. im Stadtgebiet 
kompensiert. Die landschaftsprägenden Elemente Wald und die Hangbegrünung entlang der 
Straße der Jugend bleiben erhalten. 

Schutzgut Boden, Wasser und Fläche  
Auf Grund der starken antropogenen Vorbelastung des Plangebietes durch Nutzungen und 
Versiegelungen und des relativ geringen Ausmaßes der zusätzlichen Versiegelung bei einer 
geplanten maximalen Grundflächenzahl 0,6 im allgemeinen Wohngebiet und durch die Er-
weiterungen der Verkehrsflächen wird die Auswirkung auf die Schutzgüter Boden und  Flä-
che  als gering bewertet.  
Das anfallende Schmutzwasser und das Regenwasser werden aus dem Gebiet herausge-
führt. 
Die Reduzierung der Grundwasserneubildung durch die Versiegelungen wird als nicht erheb-
lich gewertet.  

Schutzgut Klima / Luft   
Durch die Planung entstehen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima 
und Luft. 

Biologische Vielfalt 
Durch die geplante Nachverdichtung und die Wiedernutzbarmachung der Flächen im Plan-
gebiet sowie durch den Erhalt des Waldes und der Grünzüge entlang der Straße der  Jugend 
ist der Erhalt der biologischen Vielfalt gesichert. 
 
2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets auf 

Grund der besonderen natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der Intensi-
tät der Bodennutzung des Gebietes jeweils unter der Berücksichtigung der 
Überschreitung von Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten; 

 
Die Planung des allgemeinen Wohngebietes erfolgt auf größtenteils bebautem ebenen Ter-
rain durch Wiedernutzbarmachung von Flächen und Nachverdichtungen unter Beibehaltung 
der angrenzenden vorhandenen Topografie, die gekennzeichnet ist durch die mit Bäumen 
bestandenen steilen Hänge, die  parallel zur Straße der Jugend verlaufen und durch den 
Einschnitt. 
Im Plangebiet befinden sich keine Baudenkmale. Bodendenkmale sind nicht bekannt. 
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Umweltqualitätsnormen werden eingehalten, Grenzwerte nicht überschritten. 
 
2.6 folgende Gebiete: 

 
Natura 2000 –Gebietes nach § 7 Abs. 1 Nr. 8  keine Betroffenheit 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
 
Naturschutzgebiete gemäß § 23 Bundesnaturschutzgesetzes  keine Betroffenheit 
soweit nicht bereits von Nr. 2.6.1 erfasst 
 
Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes  keine Betroffenheit 
soweit nicht bereits von Nr. 2.6.1 erfasst  
 
Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete  keine Betroffenheit 
gemäß §§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes 
 
gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des keine Betroffenheit 
Bundesnaturschutzgesetzes 
 
Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des  keine Betroffenheit 
Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellenschutzgebiete 
gemäß § 53 Abs. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes  
sowie Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 des  
Wasserhaushaltsgesetzes 
 
Gebiete, in denen die in Rechtsakten der Europäischen  keine Betroffenheit 
Union festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits  
Überschritten sind  
 
Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere keine Betroffenheit 
Zentrale Orte im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des  
Raumordnungsgesetzes 
 
In amtlichen Listen oder Kartenverzeichnete Denkmäler,  keine Betroffenheit  
Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete,  
die von der durch die Länder bestimmten  
Denkmalschutzbehörden als archäologisch bedeutende  
Landschaften eingestuft worden sind. 

 

 
Ergebnis der Prüfung 
 
Auf Grund dieser überschläglichen Prüfung wird eingeschätzt, dass der Bebauungsplan 
voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. 
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1. Einführung 

1.1 Vorbemerkung 

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die Europäische Union die Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel 

besteht für die FFH-Arten sowie für alle europäischen Vogelarten darin, einen günstigen 

Erhaltungszustand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu 

sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei 

Schutzinstrumente eingeführt: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen 

Bestimmungen zum Artenschutz. 

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren und 

Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle 

Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogel-

arten. Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutz-

regelungen flächendeckend – also überall dort, wo die betroffenen Arten vorkommen. 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das deutsche Arten-

schutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst und diese Änderungen auch in der 

Neufassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 übernommen. In diesem Zusammenhang 

müssen seither die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und 

Zulassungsverfahren entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. 

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundesna-

turschutzgesetz - BNatSchG - in der Fassung vom 29. Juli 2009 [BGBl. I S. S. 2542], in Kraft 

getreten am 01.03.2010, zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 

(BGBl. I S. 706). Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG ver-

ankert. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

folgendermaßen gefasst: 

„Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
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zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 

Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs- 

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zugriffsverbote).“ 

Diese Verbote sind um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der Euro-

päischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen 

Vorschriften der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden 

sollen, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-

botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 

1. Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 

Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 

zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe 

der Sätze 2 bis 5.  

2. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgeführte Tierarten, 

europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot 

des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 

Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 

Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt wird. 

3. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) festgesetzt werden. 

4. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG 

(FFHRichtlinie) aufgeführten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend. 

5. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-

führung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 

Vermarktungsverbote nicht vor. 

Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für 

die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie europäische 

Vogelarten. 



Aktualisierung der Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
Bebauungsplan 33.1 „Straße der Jugend“  der Stadt Sassnitz 

11.08.2021 

 
 5 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen 

des § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sein. 

Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlägigkeit von Verboten 

zu erfüllen sind. „Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen 

Behörden können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen: 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheb-

licher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 

günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn 

1. „zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

2. sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (soweit 

nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen 

enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der 

Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten.)“ 

 

1.3 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Rahmen der Erstellung der Genehmigungsunterlagen sind mögliche Vorkommen und ist 

die Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten durch das Vorhaben 

zu überprüfen. Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung stellt die Ergebnisse der Erfass-

ungen und Betrachtungen dar und dient den Genehmigungsbehörden als Entscheidungs-

grundlage. Ziel ist es, die aus artenschutzrechtlicher Sicht relevanten Konfliktpotenziale zu-

sammenzufassen und diesen mögliche Vermeidungsmaßnahmen bzw. vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (sog. CEF-Maßnahmen) gegenüberzustellen. Auf diese Weise soll die 

Notwendigkeit der Zulassung von Ausnahmen von den Verbotstatbeständen des § 44 BNat-

SchG seitens der zuständigen Naturschutzbehörde bzw. der Beantragung einer Befreiung 

gemäß § 67 BNatSchG ermittelt werden. 

Planungsziele sind die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Wiedernutz-

barmachung ungenutzter Flächen und Nachverdichtung im Innenbereich von Sassnitz durch 



Aktualisierung der Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
Bebauungsplan 33.1 „Straße der Jugend“  der Stadt Sassnitz 

11.08.2021 

 
 6 

die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes für die Errichtung von drei- bis vierge-

schossigen Wohngebäuden und einer Polizeistation, der Sicherung der Bestandsfläche für 

Versorgungsanlagen des ZWAR und unter Berücksichtigung der Waldflächen. 

Die verkehrliche Erschließung ist über die Straße der Jugend gesichert. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach §13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB ohne 

Umweltprüfung in einem Umweltbericht durchgeführt. Der neue Plan überlagert den rechts-

kräftigen B-Plan Nr. 09 und ersetzt dessen Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereiches 

vollständig. Die Grundflächen der zusammenhängenden Bebauungspläne 33.1 "Straße der 

Jugend " (29.672 m²) und 33.2 "Kistenplatz" ist kleiner 70.000 m². 

Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 33.1 "Straße der Jugend" sind konkrete 

Vorhaben geplant, die kurzfristig nach Planungsrecht realisiert werden können. 

Da die Arterfassungen bereits in den Zeiträumen Mai bis September 2010, Juli und August 

2012 und Dezember 2012 bis Februar 2013 erfolgten, ist eine Aktualisierung erforderlich. 

 

1.4 Bearbeitungsschritte 

In einem ersten Bearbeitungsschritt wird das Eintreten einschlägiger Verbotstatbestände zu-

nächst überprüft. In der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände eintreten, 

werden somit Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen einbezogen. Vorkehr-

ungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projekt an. Sie führen dazu, dass 

Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass - 

auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt. 

Lassen sich Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der vorhabenbedingt betrof-

fenen Lebensräume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchführung von vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht gezogen (sog. CEF-

Maßnahmen). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen Funktionalität betroffener Le-

bensstätten. Können solche vorgezogenen Maßnahmen mit räumlichem Bezug zu betroffen-

en Lebensstätten den dauerhaften Erhalt der Habitatfunktion und ein entsprechendes Be-

siedlungsniveau gewährleisten, liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß gegen die 

einschlägigen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor. 

 

1.5 Wirkungen 

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie so-

wie auf alle heimischen Vogelarten sind Ausgangspunkt für die Ermittlung und Darstellung 

der umwelterheblichen Auswirkungen. Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben 

verursachten bau-, anlage- und betriebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die 

artenschutzrechtlich relevanten Tierarten untersucht. 
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Baubedingte potentielle Wirkungen 

Baubedingte Auswirkungen sind kurzzeitiger Natur und belasten nur vorübergehend die Um-

welt. Sie werden verursacht z. B. durch Errichten von Lagerplätzen, Erd- und Gründungsar-

beiten, Baustellenverkehre sowie Geländemodellierungen. 

Eine Zufahrt zum Plangebiet besteht bereits über die vorhandenen öffentlichen Straßen. 

- zeitweise Flächeninanspruchnahme/ Teilversiegelung von Boden durch Bau-

stelleneinrichtungen, Lagerplätze und Baustellenzufahrten; 

- Bodenverdichtung durch den Einsatz von bau- und Transportfahrzeugen; 

- Bodenabtrag/-umlagerung durch die Verlegung von Erdkabeln sowie Gelän-

demodellierungen; 

- temporäre Lärmemission und Erschütterungen bei den Bautätigkeiten zur Er-

richtung neuer Baulichkeiten und Anlagen sowie durch den zunehmenden 

Baustellenverkehr; 

- temporäre Scheuchwirkungen für Tiere; 

- temporäre Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Betriebsmittel; 

- temporäre optische Störung durch Baufahrzeuge sowie Baustoff- und Rest-

mittellagerungen; 

Es ist davon auszugehen, dass Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen nur innerhalb 

der Flächenausweisungen des Bebauungsplanes angeordnet und die gesetzlichen Re-

gelungen (Landesbauordnung, Abfallgesetz, Baustellenverordnung) eingehalten werden.  

Der Bauherr hat während der Bauphase dafür Sorge zu tragen, dass der Baustellenverkehr 

unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen insbesondere zum Immissionsschutz erfolgt. 

Anlagenbedingte potentielle Wirkungen 

- Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen (z. B. Entfernen 

bzw. Verändern der Vegetation, Bodenauf- bzw. -abtrag und -verdichtung); 

- Bodenversiegelung, Verlust von Bodenfunktionen und Nutzungsänderungen; 

- Veränderung des Bodenwasserhaushaltes; 

- visuelle Wirkungen (optische Störung/ Beeinträchtigung des Landschaftsbil-

des); 

- Flächenentzug und Barriereeffekt durch Einzäunung/ Habitatverlust und Funk-

tionsverlust durch Zerschneidung von Lebensräumen; 

- Flächenbeanspruchung (Inanspruchnahme der vorhandenen Biotoptypen, 

Umwandlung von Biotoptypen und ggf. Verlust von Gesamt- bzw. elementa-

ren Teillebensräumen der Flora und Fauna); 

- ggf. Zerstörung von Lebensstätten durch Rodung von Gehölzen und Gebäu-

deabbrüche;  
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Betriebsbedingte Wirkungen 

Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus den zulässigen Nutzungsformen. Die Stör-

wirkungen (Lärm- und Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und menschliche Präsenz) werden 

gegenüber den derzeitigen Belastungen ansteigen. Erhebliche Auswirkungen auf Schutzge-

bietsflächen können auf Grund der Ortslage bzw. der Entfernung zu Schutzgebieten und der 

geringen Wirkreichweite ausgeschlossen werden. 
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2. Relevanzprüfung 

Die Ableitung der relevanten Artenkulissen erfolgt in Tabellenform. Für die Abschichtung der 

Arten des Anhang IV der FFH-RL und der Europäischen Vogelarten wurden die Tabellen aus 

den Arbeitshilfen des LUNG M-V zugrunde gelegt. In den folgenden Tabellen werden jene 

Arten gekennzeichnet, für die nachfolgend eine vertiefende Betrachtung in Form von Steck-

briefen erfolgt. Für die anderen Arten erfolgt eine kurze Begründung, warum sie von den wei-

teren Prüfschritten ausgeschlossen werden. 

 

Tab. 1   Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Empfindlichkeit gegenüber Pro-
jektwirkungen durch Vorhaben 
möglich 

Vorkommen bzw. potenzielles 
Vorkommen im Vorhabenge-
biet-Wirkraum/ Erfassung 

Prüfung der Verbotstatbestän-
de notwendig 

Amphibien 

Hyla arborea Laubfrosch ja Einzelnachweis in 2010 notwendig 

Bombina bombina Rotbauchunke ja keine geeigneten Habitate vor-
handen, kein Nachweis 
 

nicht notwendig 

Rana dalmatina Springfrosch ja 
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch ja 
Bufo calamita Kreuzkröte ja 

Bufotes viridis Wechselkröte ja 
Pelobates fuscus Knoblauchkröte ja 
Rana arvalis Moorfrosch ja 

Triticus cristatus Kammmolch ja 

Reptilien 

Coronella austriaca Schlingnatter ja keine geeigneten Habitate vor-
handen, kein Nachweis 

nicht notwendig 

Lacerta agilis Zauneidechse ja 

Emys orbicularis Europäische 
Sumpfschildkröte 

ja gemäß bekanntem Verbreitungs-
gebiet keine signifikante Auftre-
tenswahrscheinlichkeit  

nicht notwendig 
 

Fledermäuse 
Eptesicus nilsonii Nordfledermaus ja gemäß bekanntem Verbreitungs-

gebiet keine signifikante Auftre-
tenswahrscheinlichkeit  

nicht notwendig 
 

Plecotus austriacus Graues Langohr ja 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus ja 

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler ja 

Myotis mystacinus Bartfledermaus ja 

Myotis brandtii Brandtfledermaus ja 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus ja Vorkommen im weiteren Umfeld nicht notwendig 

Myotis myotis Großes Mausohr ja Winterquartier im Umfeld notwendig 

Myotis dasycneme Teichfledermaus ja 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus ja 

Myotis nattereri Fransenfledermaus ja 

Plecotus auritus Braunes Langohr ja 

Nyctalus noctula Abendsegler ja Beobachtung im näheren Umfeld 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus ja 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus ja 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus ja Jagdhabitat im Plangebiet 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus ja 
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Fortsetzung Tab. 1   Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Empfindlichkeit gegenüber Pro-
jektwirkungen durch Vorhaben 
möglich 

Vorkommen bzw. potenzielles 
Vorkommen im Vorhabenge-
biet-Wirkraum/ Erfassung 

Prüfung der Verbotstatbestän-
de notwendig 

Weichtiere 

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke ja Erfassung nicht erforderlich, da 
das Gebiet keine geeigneten 
Biotope aufweist 

nicht notwendig 

Unio crassus Kleine Flussmuschel ja 
Vertigo angustior Schmale 

Windelschnecke 
ja 

Vertigo geyeri Vierzähnige 
Windelschnecke 

ja 

Vertigo moulinsiana Bauchige 
Windelschnecke 

ja 

Libellen 

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer ja Erfassung nicht erforderlich, da 
das Gebiet keine geeigneten 
Biotope aufweist 

nicht notwendig 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer ja 
Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer ja 
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer ja 
Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer ja 
Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle ja 
Käfer 

Carabus menetriesi Menetries-Laufkäfer ja Erfassung nicht erforderlich, da 
das Gebiet keine geeigneten 
Biotope aufweist 

nicht notwendig 

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock ja 
Dytiscus latissimus Breitrand ja 

Graphoderus bilineatus 
Schmalbindiger 
Breitflügel-Tauchkäfer 

ja 

Lucanus cervus Hirschkäfer ja 
Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer ja keine Mulmhöhlen vorhanden nicht notwendig 

Falter 

Euphydryas aurinia Goldener 
Scheckenfalter 

ja Erfassung nicht erforderlich, da 
das Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet ist (keine der bekannten 
Futterpflanzen der Raupen oder 
Falter vorhanden) 

nicht notwendig,  

Lycaena helle Blauschillernder 
Feuerfalter 

ja 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter ja 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer ja 

Meeressäuger 

Phocoena phocoena Schweinswal nein Erfassung nicht erforderlich, da 
das Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet ist 

nicht notwendig 

Halichoerus grypus Kegelrobbe nein 

Phoca vitulina Seehund nein 

Landsäuger 

Lutra lutra Fischotter ja Erfassung nicht erforderlich, da 
das Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet ist 

nicht notwendig 

Castor fiber Biber ja 
Muscardinus avellanarius Haselmaus ja 
Canis lupus Europäischer Wolf ja 

Rundmäuler 

Lampetra fluviatilis Flussneunauge nein Erfassung nicht erforderlich, da 
das Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet ist 

nicht notwendig 

Lampetra planeri Bachneunauge 

Petromyzon marinus Meerneunauge 
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Fortsetzung Tab. 1   Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Empfindlichkeit gegenüber Pro-
jektwirkungen durch Vorhaben 
möglich 

Vorkommen bzw. potenzielles 
Vorkommen im Vorhabenge-
biet-Wirkraum/ Erfassung 

Prüfung der Verbotstatbestän-
de notwendig 

Fische 

Acipenser sturio Baltischer Stör nein Erfassung nicht erforderlich, da 
das Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet ist 

nicht notwendig 

Alosa alosa Maifisch nein 
Alosa fallax Finte nein 
Aspius aspius Rapfen nein 
Cobitis taenia Steinbeißer nein 
Cottus gobio Westgroppe nein 
Misgurnus fossilis Schlammpeitzger nein 
Pelecus cultratus Ziege nein 
Rhodeus amarus Bitterling nein 
Romanogobio belingi Stromgründling nein 
Salmo salar Lachs nein 
Gefäßpflanzen 

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz ja Erfassung nicht erforderlich, da 
das Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet ist 

nicht notwendig 

Apium repens 
Kriech. Scheiberich  - 
Sellerie 

ja 

Cypripedium calceolus Frauenschuh ja Erfassung nicht erforderlich, denn 
es besteht keine signifikante Auf-
tretungswahrscheinlichkeit im UG 

nicht notwendig 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte ja 

Liparis loeselii 
Sumpf-Glanzkraut, Torf-
Glanzkraut 

ja Erfassung nicht erforderlich, da 
das Gebiet nicht als Lebensraum 
geeignet ist 

nicht notwendig 

Luronium natans 
Schwimmendes 
Froschkraut 

ja 
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Tab. 2  Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Accipiter gentilis Habicht �   ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Accipiter nisus Sperber �   ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
Acrocephalus 
arundinaceus 

Drosselrohrsänger   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Acrocephalus paludicola Seggenrohrsänger  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

Schilfrohrsänger   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Acrocephalus scipaceus Teichrohrsänger    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
Acitis hypoleucos Flussuferläufer   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
Aegithalos caudatus Schwanzmeise    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
Aegolius funereus Rauhfußkauz � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
Aix galericulata Mandarinente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
Aix sponsa Brautente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
Alauda arvensis Feldlerche    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
Alca torda Tordalk    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Alcedo atthis Eisvogel  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anas acuta Spießente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anas clypeata Löffelente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anas crecca Krickente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anas penelope Pfeifente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anas platyrhynchos Stockente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anas querquedula Knäkente �   ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anas strepera Schnatterente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anser albifrons Blessgans    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anser anser Graugans    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anser canadensis Kanadagans    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anser erythropus Zwerggans    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anser fabalis Saatgans    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anser fabalis fabalis Waldsaatgans    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anser fabalis rossicus Tundrasaatgans    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anthus campestris Brachpieper  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anthus pratensis Wiesenpieper    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Anthus trivialis Baumpieper    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Apus apus Mauersegler    ja Nahrungsgast notwendig 

Aquila chrysaetus Steinadler    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Aquila clanga Schelladler    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Aquila pomarina Schreiadler � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Arenaria interpres Steinwälzer    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Ardea cinerea Graureiher    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Asio flammeua Sumpfohreule � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Asio otus Waldohreule �   ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Athene noctua Steinkauz �   ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Aythya ferina Tafelente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 
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Fortsetzung Tab. 2   Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Aythya fuligula Reiherente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Aythya marila Bergente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Aythya nyroca Moorente � � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Bonasa bonasia Haselhuhn  �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Botaurus stellaris Rohrdommel  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Branta leucopsis Weißwangengans    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Bubo bubo Uhu � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Bucephala clangula Schellente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Burhinus oedicnemus Triel    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Buteo buteo Mäusebussard �   ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Buteo lagopus Rauhfußbussard    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Calidris alpina ssp. schinzii Kleiner 
Alpenstrandläufer 

  � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Calidris alpina ssp. alpina Nordischer 
Alpenstrandläufer 

  � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Caprimulgus europaeus Ziegenmelker  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Carduelis cannabina Bluthänfling    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Carduelis carduelis Stieglitz    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Carduelis chloris Grünfink    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Carduelis flammea Birkenzeisig    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Carduelis spinus Erlenzeisig    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Carpodacus erythrinus Karmingimpel   � ja kein Nachweis nicht notwendig 

Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Certhia familiaris Waldbaumläufer    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Charadrius alexandrinus Seeregenpfeifer    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Chlidonias hybridus Weißbart-Seeschwalbe  �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Chlidonias niger Trauerseeschwalbe  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Ciconia ciconia Weißstorch  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Ciconia nigra Schwarzstorch � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Cinclus aeruginosus Rohrweihe � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Cinclus cinclus Wasseramsel    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Circaetus gallicus Schlangenadler    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Circus cyaneus Kornweihe � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Circus macrourus Steppenweihe    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Circus pygargus Wiesenweihe � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Kernbeißer    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Columba livia f. domestica Haustaube    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Columba oenas Hohltaube    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Columba palumbus Ringeltaube    ja kein Nachweis nicht notwendig 
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Fortsetzung Tab. 2   Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Corvus corax Kolkrabe    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Corvus corone Aaskrähe/ Nebelkrähe    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Corvus frugilegus Saatkrähe    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Corvus monedula Dohle    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Cortunix cortunix Wachtel    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Crex crex Wachtelkönig  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Cuculus canorus Kuckuck    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Cygnus bewickii Zwergschwan    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Cygnus cygnus Singschwan  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Cygnus olor Höckerschwan    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Delichon urbica Mehlschwalbe    ja Nahrungsgast notwendig 

Dendrocopus medius Mittelspecht    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Dendrocopus minor Kleinspecht    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Dryocopus martius Schwarzspecht  � � ja kein Nachweis nicht notwendig 

Emberiza citrinella Goldammer    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Emberiza hortulana Ortolan  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Emberiza schoeniculus Rohrammer    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Erithacus rubecula Rotkehlchen    ja Nahrungsgast   notwendig 

Falco peregrinus Wanderfalke    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Falco subbuteo Baumfalke �   ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Falco tinnunculus Turmfalke �   ja kein Nachweis nicht notwendig 

Falco vespertinus Rotfußfalke �   ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Ficedula parva Zwergschnäpper    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Fringilla coelebs Buchfink    ja Brutvogel   notwendig 

Fringilla montifringilla Bergfink    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Fulica atra Blässhuhn/Blessralle    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Galerida cristata Haubenlerche   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Gallinago gallinago Bekassine   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Gallinula chloropus Teichhuhn   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Garrulus glandarius Eichelhäher    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Gavia arctica Prachttaucher    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Gavia stellata Sterntaucher    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Glaucidium passerinum Sperlingskauz � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Grus grus Kranich � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Haematopus ostralegus Austernfischer    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Haliaeetus albicilla Seeadler � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Himantopus himantopus Stelzenläufer    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Hippolais icterina Gelbspötter    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Hirundo rustica Rauchschwalbe    ja Nahrungsgast notwendig 

Ixobrychus minutus Zwergdommel    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Jynx torquilla Wendehals   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Lanius collurio Neuntöter  �  ja kein Nachweis nicht notwendig 
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Fortsetzung Tab. 2   Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Lanius excubitor Raubwürger   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Lanius minor Schwarzstirnwürger    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Lanius senator Rotkopfwürger    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Larus argentatus Silbermöwe    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Larus canus Sturmmöwe    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Larus melanocephalus Schwarzkopfmöwe  �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Larus marinus Mantelmöwe    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Larus minutus Zwergmöwe    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Larus ridibundus Lachmöwe    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Limosa limosa Uferschnepfe    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Locustella fluviatilis Schlagschwirl    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Locustella luscinioides Rohrschwirl   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Locustella naevia Feldschwirl    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Loxia curvirostra Fichtenkreuzschnabel    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Lullula arborea Heidelerche  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Luscinia luscinia Sprosser    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Luscinia megarhynchos Nachtigall    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Luscinia svecica Blaukehlchen  � � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Lymnocyptes minimus Zwergschnepfe   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Melanitta fusca Samtente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Melanitta nigra Trauerente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Mergellus albellus Zwergsäger    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Mergus merganser Gänsesäger    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Mergus serrator Mittelsäger    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Merops apiaster Bienenfresser   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Miliaria calandra Grauammer   � ja kein Nachweis nicht notwendig 

Milvus migrans Schwarzmilan  �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Milvus milvus Rotmilan  �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Motacilla alba Bachstelze    ja Nahrungsgast  notwendig 

Motacilla cinerea Gebirgsstelze    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Motacilla citreola Zitronenstelze    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Motacilla flava Wiesenschafstelze    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Muscicapa striata Grauschnäpper    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Netta rufina Kolbenente    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Nucifraga caryocatactes Tannenhäher    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Numenius arquata Großer Brachvogel   � ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Oeahthe oeanthe Steinschmätzer    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Oriolus oriolus Pirol    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Pandion haliaetus Fischadler � �  ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Panurus biarmicus Bartmeise    ja nicht zu erwarten* nicht notwendig 

Parus ater Tannenmeise    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Parus caeruleus Blaumeise    ja Nahrungsgast  notwendig 
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Fortsetzung Tab. 2   Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Parus cristatus Haubenmeise    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Parus major Kohlmeise    ja Nahrungsgast  notwendig 

Parus montanus Weidenmeise    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Parus palustris Sumpfmeise    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Passer domesticus Haussperling    ja Nahrungsgast  notwendig 

Passer montanus Feldsperling    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Perdix perdix Rebhuhn    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Pernis apivorus Wespenbussard  �  ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Phalacrocorax carbo Kormoran    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Phalaropus lobatus Odinshühnchen    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Phasianus colchicus Fasan    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Philomachus pugnax Kampfläufer  � � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz    ja Nahrungsgast notwendig 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz    ja Brutvogel  notwendig 

Phylloscopus collybita Zilpzalp    ja Brutvogel  notwendig 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Phylloscopus trochilus Fitis    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Pica pica Elster    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Picoides major Buntspecht    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Picoides medius Mittelspecht  � � ja kein Nachweis nicht notwendig 

Picoides minor Kleinspecht    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Picus canus Grauspecht  � � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Picus viridis Grünspecht   � ja kein Nachweis nicht notwendig 

Podiceps auritus Ohrentaucher    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Podiceps cristatus Haubentaucher    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Podiceps griseigena Rothalstaucher   � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher   � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Porzana parva Kleines Sumpfhuhn/ 
Kleine Ralle 

 � � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Porzana porzana Tümpelsumpfhuhn  � � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Porzana pusilla Zwergsumpfhuhn    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Prunella modularis Heckenbraunelle    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Psittacula krameri Halsbandsittich    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Pyrrhula pyrrhula Gimpel    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Rallus aquaticus Wasserralle    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Recurvirostra avosetta Säbelschnäbler  � � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Regulus ignicapillus Sommergoldhähnchen    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Regulus regulus Wintergoldhähnchen    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Remiz pendulinus Beutelmeise    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Riparia riparia Uferschwalbe   � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Saxicola rubetra Braunkehlchen    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Saxicola torquata Schwarzkehlchen    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Scolopax rusticola Waldschnepfe    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 
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Fortsetzung Tab. 2   Relevanzprüfung für europäische Vogelarten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name EG-VO 
338/97 
Anh. A 

VS RL 
Anh. 1 

BArtSchV 
Anl 1, Sp. 3 
[streng 
geschützt] 

Empfindlichkeit 
gegenüber Projekt-
wirkungen durch 
Vorhaben möglich 

Vorkommen bzw. 
potenzielles Vor-
kommen im UR/ 
Vorhabengebiet 

Prüfung der Ver-
botstatbestände 
notwendig 

Serinus serinus Girlitz    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Sitta europaea Kleiber    ja Nahrungsgast notwendig 

Sterna albifrons Zwergseeschwalbe  � � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Sterna caspia Raubseeschwalbe  � � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Sterna hirundo Flussseeschwalbe  � � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Sterna paradisaea Küstenseeschwalbe  � � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Sterna sandvicensis Brandseeschwalbe  � � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Streptopelia decaocto Türkentaube    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Streptopelia turtur Turteltaube �   ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Strix aluco Waldkauz �   ja kein Nachweis nicht notwendig 

Sturnus vulgaris Star    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke    ja Nahrungsgast  notwendig 

Sylvia borin Gartengrasmücke    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Sylvia communis Dorngrasmücke    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Sylvia curruca Klappergrasmücke    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Sylvia nisoria Sperbergrasmücke  � � ja kein Nachweis nicht notwendig 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Tadorna tadorna Brandgans    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Tringa glareola Bruchwasserläufer  �  ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Tringa ochropus Waldwasserläufer   � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Tringa totanus Rotschenkel   � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig    ja Brutvogel  notwendig 

Turdus iliacus Rotdrossel    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Turdus merula Amsel    ja Brutvogel  notwendig 

Turdus philomelos Singdrossel    ja kein Nachweis nicht notwendig 

Turdus pilaris Wacholderdrossel   � ja kein Nachweis nicht notwendig 

Turdus viscivorus Misteldrossel   � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Tyto alba Schleiereule �   ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Upupa epops Wiedehopf   � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Uria aalge Trottellumme    ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

Vanellus vanellus Kiebitz   � ja nicht zu erwarten*  nicht notwendig 

 
Erläuterungen: 
EG-VO 338/97: Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels 

FFH-RL Anh. IV: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

BArtSchV Anl. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung 
 

(*) Ein Vorkommen als Brutvogel oder regelmäßiger Nahrungsgast ist auf Grund der Biotopausstattung und oder 
der Verbreitung der Art nicht zu erwarten, zudem gelang während der Arterfassungen kein Nachweis. 
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3. Datenquellen der Bestandsanalyse 

Es liegen Bestandserfassungen aus dem Zeitraum Mai bis Sep. 2010 zur Verfügung. Folgen-

de Erfassungen wurden durchgeführt: 

Fledermauskartierung (5x Begehungen) 

- Quartiersuche durch Begehung des Gebäudebestandes und Suche nach Fledermäu-

sen, Fledermauskot und pot. Quartiermöglichkeiten 

- Suche nach Baumhöhlen und sonstigen Quartierstrukturen 

- Endoskopie von potentiellen Quartiermöglichkeiten 

- Aus- und Einflugbeobachtungen (Zählungen) 

- Detektorkartierung mit Lautanalyse zur Artbestimmung 

Xylobionte Käfer (1x Begehung) 

- Nachsuche von potentiellen Lebensstätten (Mulmhöhlen) 

- Endoskopie, Beprobung, makro- und mikroskopische Untersuchung 

Amphibien (5x Begehungen) 

- nächtliche Begehungen mit Strahler, Sichtbeobachtungen und Verhören 

Reptilien (5x Begehungen) 

- Begehungen von potentiellen Habitaten, Sichtbeobachtungen 

- Kontrolle von ausgelegten künstlichen Verstecken (20 Reptilienplots) 

Vögel (5x Begehung) 

- Begehungen in den frühen Morgenstunden (Vogelstimmen) 

- Sichtbeobachtungen, Revierkartierung 

- Suche nach Baumhöhlen und Besiedlungskontrolle 

- Suche nach Freibrüternestern 

- Nistplatzsuche durch Begehung des Gebäudebestandes 

- Aus- und Einflugbeobachtungen 

Im Juli und August 2012 (3x Begehungen) wurden die Erfassungsergebnisse von 2010 über-

prüft. Insbesondere die Anzahl der Brutpaare und Fledermausindividuen, die Gebäude nutz-

en und die Intensität der Nutzung des Plangebietes durch Fledermäuse (Einsatz von drei 

Batcordern über 2x 3 Nächte). 

Im Dezember 2012 bis Februar 2013 wurde eine Nachsuche und Bestandserfassung von 

überwinternden Fledermäusen durchgeführt. 

Im Juli und August 2021 wurden die Ergebnisse der Bestandserfassungen aus der Vergang-

enheit an Hand der Strukturveränderungen im Plangebiet neu bewertet und eine Nachkar-
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tierung von Vögeln (Sichtbeobachtung), Fledermaussommerquartieren (Detektorkartierung) 

und Reptilien (Sichtbeobachtung, Nachsuche) durchgeführt. 

Daneben wurde das mögliche Vorkommen und das Gefährdungspotential anderer geschütz-

ter oder gefährdeter Tier- und Pflanzenarten an Hand der Biotopausstattung und der Orts-

lage beurteilt. 

 

 

4. Kartierungsergebnisse/ Potentialeinschätzung 

4.1 Fledermäuse 

Bei den Erfassungen in 2010 bis 2013 wurden im Bereich des aktuellen Geltungsbereiches 

keine Fledermausquartiere festgestellt. Dieses Ergebnis konnte in 2021 bestätigt werden. 

Gebäude und Gehölze weisen aktuell keine Quartierbereiche auf. Einzelquartiere, die z. T. 

täglich gewechselt und nur sporadisch genutzt werden, können jedoch nicht sicher ausge-

schlossen werden. 

Mittels Detektoraufzeichnung und Lautanalyse konnten 2021 im Plangebiet zeitweise einzel-

ne jagende Individuen der Zwerg- und Mückenfledermaus festgestellt werden. Auf Grund des 

rel. dichten Baumbestandes war eine Jagdhabitatnutzung zu erwarten. 

 

4.2 Xylobionte Käfer 

Wie bei den Erfassungen in 2010 bis 2013 wurden keine Mulmhöhlungen in Gehölzen fest-

gestellt, so dass Vorkommen von z. B. Eremit oder Rosenkäfer ausgeschlossen werden kön-

nen. Auch in 2021 wurden im Plangebiet keine Mulmhöhlen festgestellt. 

 

4.3 Amphibien 

In der Vergangenheit gelang ein Einzelnachweis des Laubfrosches durch verhören. Aktuell 

konnten keine Amphibienvorkommen belegt werden. Ein sporadisches Auftreten von einzel-

nen Amphibien kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

 

4.4 Reptilien 

In der Vergangenheit konnten im Geltungsbereich des aktuellen Bebauungsplanes keine 

Reptilien nachgewiesen werden. Auch aktuell gelang kein Nachweis. Entsprechend der Bio-

topausstattung und der Habitatansprüche der relevanten Arten ist lediglich ein Vorkommen 

der Waldeidechse zu erwarten. 
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4.5 Vögel 

Bei den Erfassungen in 2010 bis 2013 wurden im Bereich des aktuellen Geltungsbereiches 

siedlungs- und waldtypische Vogelarten festgestellt. Bei den Begehungen in 2021 und auf 

Grund der nicht wesentlich veränderten Vegetationsstruktur konnten keine weiteren Arten 

nachgewiesen werden. 

Tab. 3   Nachgewiesene Vogelarten 

Art Satus 2010 Beobachtung in 2021 

Amsel Brutvogel im Plangebiet ja 

Bachstelze Brutvogel im Umfeld, Nahrungsgast ja 

Blaumeise Brutvogel im Umfeld, Nahrungsgast ja 
Buchfink Brutvogel im Plangebiet ja 
Hausrotschwanz Brutvogel im Umfeld, Nahrungsgast ja 
Haussperling Brutvogel im Umfeld, Nahrungsgast ja 
Kleiber Brutvogel im Umfeld, Nahrungsgast ja 
Mauersegler Brutvogel im Umfeld, Nahrungsgast ja 
Mehlschwalbe Brutvogel im Umfeld, Nahrungsgast ja 
Mönchsgrasmücke Brutvogel im Umfeld, Nahrungsgast ja 
Rauchschwalbe Brutvogel im Umfeld, Nahrungsgast ja 
Rotkehlchen Brutvogel im Umfeld, Nahrungsgast ja 
Zaunkönig Brutvogel im Plangebiet ja 
Zilpzalp Brutvogel im Plangebiet ja 

 

4.6 Weitere Arten 

Ein Vorkommen weiterer geschützter Arten ist auf Grund der Biotopausstattung und der 

Ortslage nicht zu erwarten. 

 

 

5.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität 

Folgende Maßnahmen zur Abwendung der Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände sind vorgesehen und werden bei der weitergehenden Konfliktanalyse entsprech-

end berücksichtigt: 

5.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

VM1 Notwendige Gehölzrodungen werden auf ein Minimum reduziert und außerhalb der 

Vogelbrutzeit durchgeführt. Um auch sehr früh brütende Arten zu berücksichtigen, 

umfasst dieser Zeitraum die Monate Oktober bis einschließlich Januar. 
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VM2 Minimierung der Emissionen der Außenbeleuchtungen auf das notwendige Maß und 

Verwendung von insekten-/fledermausfreundlichen Lichtquellen. 

Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z. B. Einschränkung bzw. 
Veränderungen der Aktionsradien und des Nahrungsangebots, der Räuber-Beute-Beziehung-
en. Beleuchtungen sollten deshalb so gering wie möglich gehalten werden. Attraktiv auf Insek-
ten wirkt Licht im Ultraviolettbereich. Grundsätzlich gilt je geringer der Ultraviolett- und Blau-
anteil einer Lampe ist, desto kleiner sind die Auswirkungen auf die Organismen. Im weißen 
Lichtspektrum ist warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur <3000 Kelvin zu bevorzugen.  
Weitere Minimierungsmöglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen: 
- Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und sind abzulehnen 
- Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnötigen Mehrfachbeleuchtungen) 
- Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen 
- Beleuchtungsdauer und Lichtstärke auf das funktional Notwendigste reduzieren 
- unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie möglich, Dunkelphasen  
  dazwischen so lang wie möglich (ggf. Bewegungsmelder) 
- Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit weni- 
  ger Kunstlicht gewährleistet werden kann 
- zielgerichtetes Licht - Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck erfüllt 
- Streulicht vermeiden - Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche (z. B. kleiner  
  Grenzaustrittswinkel, Leuchten sorgfältig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen und  
  Blendschutzvorrichtungen einrichten, möglichst niedrige Masthöhen, Grundausrichtung von  
  oben nach unten 
- Insektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten 

 
VM3 Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden in-

dem reflexionsarmes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Auß-

enreflexionsgrad von maximal 15%. Eine für Vögel gefährliche Durchsicht an Balkon- 

oder Terrassenbrüstungen aus Glas wird durch die Verwendung von halbtransparen-

ten Materialien wie z. B. Milchglas vermieden. 

VM4 Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, werden keine Schächte ange-

legt, stattdessen erfolgt die Ableitung des Straßenabwassers offen bzw. in Entwäs-

serungsrinnen und in naturnah gestaltete Rückhaltebecken. 

VM5 Um der Entwertung des Nahrungshabitats entgegenzuwirken, wird auf kommunalen 

bzw. landeseigenen Freiflächen oder Flächen des Bundes auf die Ablage von Schur-

rasen verzichtet und stattdessen eine blütenreiche Mähwiese angelegt (eine jährliche 

Mahd). Das Mähgut wird abgefahren. 

 

5.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ök ologischen Funktionalität 

(CEF-Maßnahmen)  

keine 
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6. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Ar ten 

Das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG im Zuge des Vorhabens wird 

nachfolgend unter Berücksichtigung der vorangehend beschriebenen Vermeidungsmaßnah-

men untersucht. Aus Effektivitätsgründen und zur Vermeidung unnötiger Redundanzen wer-

den Aussagen, wo zutreffend, nicht artbezogen erläutert, sondern auf Artengruppen ange-

wendet. Werden Verbote erfüllt, wird überprüft, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzung-

en für die ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG in Über-

einstimmung mit den Vorgaben des Art. 16 abs. 1 FFH-RL vorliegen (d. h. Verweilen der Po-

pulationen betroffener Arten trotz Ausnahmeregelung in einem günstigen Erhaltungszu-

stand). 

Grundlage für die folgende artenschutzrechtliche Bewertung vorhabenbedingter Beeinträch-

tigungen sind die aus den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

zusammenfassend abgeleiteten Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbote. 

 

6.1  Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhan g IV der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwick-

lungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion 

der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 

vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt. 

 

6.1.1 Säugetiere 

Sammelsteckbrief Fledermäuse                                       

Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Arten im UG:  nachgewiesen    potenziell möglich 

Fledermäuse nutzen Spalten, Nischen, Nistkästen und Höhlen an Felsen, Bäumen und Gebäuden als Wochenstu-
ben, sonstige Sommerquartiere und - bei geringem Frost - als Winterquartiere. Einige Arten sind im Flachland auf 
feuchte, unbeheizte, frostfreie und wenig genutzte Keller/ Bunker als Winterquartier angewiesen. Bei nächtlichen 
Jagdflügen werden insektenreiche Flächen wie z. B. die Lufträume über Gewässern oder an Waldsäumen zur Nah-
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Sammelsteckbrief Fledermäuse                                       

Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL 

rungssuche angeflogen. Die Flugkorridore verlaufen häufig entlang von strukturellen und linearen Leitlinien wie 
Waldrändern, Baumreihen, Hecken und Ufergehölzen von Gewässern. 

Lokale Population: 
Bei den Erfassungen in 2010 bis 2013 wurden im Bereich des aktuellen Geltungsbereiches keine Fledermausquar-
tiere festgestellt. Dieses Ergebnis konnte in 2021 bestätigt werden. Gebäude und Gehölze weisen aktuell keine 
Quartierbereiche auf. Einzelquartiere, die z. T. täglich gewechselt und nur sporadisch genutzt werden, können je-
doch nicht sicher ausgeschlossen werden. 
Mittels Detektoraufzeichnung und Lautanalyse konnten 2021 im Plangebiet zeitweise einzelne jagende Individuen 
der Zwerg- und Mückenfledermaus festgestellt werden. Auf Grund des rel. dichten Baumbestandes war eine Jagd-
habitatnutzung zu erwarten. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht sicher bewer-
tet werden, denn Populationsparameter aus dem Umfeld sind nicht bekannt. 
In der kontinentalen Region wird der Erhaltungszustand der in M-V häufigen und weit verbreiteten Arten wie folgt 
bewertet: Zwerg-, Fransen-, Wasserfledermaus und Braunes Langohr - günstig, Mücken-, Rauhhaut-, Breitflügel-
fledermaus und Großer Abendsegler - ungünstig-unzureichend. 

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Tötungen und Verletzung in Folge der Umsetzung der Planung können auf Grund fehlender Quartiervorkommen im 
Konfliktbereich des Vorhabens ausgeschlossen werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:                ja          nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Störungen sind durch zunehmende Lichtemissionen möglich und durch den Verlust von Nahrungshabita-
ten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Minimierung der Lichtemissionen der Außenbeleuchtungen auf das notwendige Maß und Verwendung von insekten-
/fledermausfreundlichen Lichtquellen. 

Um der Entwertung des Nahrungshabitats entgegenzuwirken, wird auf kommunalen bzw. landeseigenen Freiflächen 
oder Flächen des Bundes auf die Ablage von Schurrasen verzichtet und stattdessen eine blütenreiche Mähwiese 
angelegt (eine jährliche Mahd). Das Mähgut wird abgefahren. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:                ja           nein 

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Ein Verlust von Lebensstätten in Folge der Umsetzung der Planung kann auf Grund des Fehlens von Quartieren im 
Konfliktbereich des Vorhabens ausgeschlossen werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 
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Sammelsteckbrief Fledermäuse                                       

Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL 

       Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja          nein 

 

6.1.2 Amphibien 

Sammelsteckbrief Amphibien  

Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Arten im UG:  nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Laubfrosch beansprucht je nach saisonaler Aktivität sehr unterschiedliche aquatische und terrestrische Teille-
bensräume. Röhricht, Bäume und Sträucher dienen der Art häufig als Sitz- und Rufwarten. Geeignete Aquatische 
Teillebensräume – Reproduktionshabitate stellen insbesondere Fischfreie, besonnte Kleingewässer (Tümpel, Weiher, 
Druck-/Qualmwasserbereiche, Bracks, Flutmulden und Altwässer in Fluss- und Bachauen, zeitweilig überschwemmte 
Grünlandsenken, auch Gewässer in Abbaugruben), Vegetationsreiche, amphibische Flach- und Wechselwasserzo-
nen (als Metamorphose- und Reifehabitat für juvenile Exemplare), Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften aus 
Laichkräutern (Potamogeton spec.), Flutrasen (v. a. Glyceria fluitans), Sauergrasriede (Seggen, Binsen) sowie Röh-
richte. Als terrestrische Teillebensräume – Tagesverstecke, Nahrungshabitate dienen extensiv bewirtschafte Feucht- 
und Nasswiesen als Nahrungslebensraum für heranwachsende und erwachsene Exemplare, Gehölzstreifen, Röh-
richte und gewässerbegleitende Hochstaudenfluren als Sitz- und Rufwarten außerhalb der Paarungszeit sowie als 
Biotopverbundstrukturen und Auwälder, Feldgehölze, durchsonnte, feuchte Niederwälder und Landschilfbestände auf 
grundwassernahen Standorten. 

Lokale Population: 
In der Vergangenheit gelang ein Einzelnachweis des Laubfrosches durch verhören. Aktuell konnten keine Amphibien-
vorkommen belegt werden. Ein sporadisches Auftreten von einzelnen Amphibien kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden. 
In Mecklenburg-Vorpommern ist der Laubfrosch, abgesehen von der Griesen Gegend und der Ueckermünder Heide, 
flächendeckend vertreten. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht sicher bewertet 
werden, denn Populationsparameter aus dem Umfeld sind nicht bekannt. 

Für den Laubfrosch aus Mecklenburg-Vorpommern liegen abgesehen von qualitativen oder semiquantitativen Kartier-
ungserhebungen keine gezielten Bestandsuntersuchungen vor. Die Gefährdungseinschätzung basiert auf der andau-
ernden Verringerung der Anzahl geeigneter Laichhabitate. In vielen Gebieten ist die Mindestdichte von intakten Klein-
gewässern in der Landschaft bereits kritisch unterschritten. Dies wirkt sich mittelfristig dramatisch auf die Laubfrosch-
bestände aus. Der Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeografischen Region wird derzeit als ungün-
stig-unzureichend (sich verschlechternd) bewertet. 

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Temporäre Einzelvorkommen insbesondere von vglw. wanderfreudigen Amphibienarten können nicht ausgeschlosen 
werden. Ein erhöhtes Lebensrisiko besteht hinsichtlich der Anlage von als Kleintierfallen wirkenden Strukturen.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, werden keine Schächte angelegt, stattdessen erfolgt die Ableit-
ung des Straßenabwassers offen bzw. in Entwässerungsrinnen und in naturnah gestaltete Rückhaltebecken. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Tötungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 
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Sammelsteckbrief Amphibien  

Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Störungen, d. h. Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken könn-
ten, besteht hinsichtlich der Anlage von als Kleintierfallen wirkenden Strukturen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, werden keine Schächte angelegt, stattdessen erfolgt die Ableit-
ung des Straßenabwassers offen bzw. in Entwässerungsrinnen und in naturnah gestaltete Rückhaltebecken. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Störungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Der Verlust von Fortpflanzungsstätten kann ausgeschlossen werden. Aus dem mehrere Jahre zurückliegenden Nach-
weis eines Einzelindividuums kann kein Lebensstättenverlust gefolgert werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja            nein 

 

 

6.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Voge larten nach Art. 1 der 

Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Vögel oder ihrer Ent-

wicklungsformen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt wird. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 

vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt. 
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Baumfreibrüter/ Gebüschbrüter/ Halboffenlandvögel 
Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL 

1 Grundinformationen 

Art im UG:  nachgewiesen    potenziell möglich 

In der Gruppe der Baumfreibrüter sind allgemein verbreitete Vogelarten zusammengefasst, die für den Bau ihrer 
Nester auf mittelgroße bis große Bäume angewiesen sind, jedoch an die direkte Umgebung ihrer Nester keine be-
sonderen Anforderungen stellen, da sie relativ große Reviere nutzen. Als Beispiele für Vertreter dieser Gruppe seien 
Aaskrähe/ Nebelkrähe (Corvus corone) und Elster (Pica pica) genannt. Beide Arten sind sowohl in der Kulturland-
schaft als auch im Siedlungsbereich häufig. Als Standvögel bleiben sie das ganze Jahr in Ihrem Brutgebiet. Die 
Nestbauaktivitäten können im Fall der Elster bereits ab Februar beginnen, die Brut beginnt ab Ende März. 

Unter der Artengruppe der Gebüschbrüter werden hier Arten zusammengefasst, für die niedrige bis mittelhohe Ge-
hölzstrukturen das zentrale Brut- und Nahrungshabitat darstellen. Beispiele für Arten dieser Gruppe sind Fitis (Phyl-
loscopus trochilus), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Klappergrasmücke (Sylvia curruca), Mönchsgrasmücke (Sylvia 
atricapilla), Gelbspötter (Hippolais icterina), Heckenbraunelle (Prunella modularis) und Zilpzalp (Phylloscopus collybi-
ta). In der Gruppe finden sich sowohl Freibrüter als auch Höhlenbrüter. Die Brutzeit beginnt bei der Heckenbraunelle, 
der frühesten Art aus der Artengruppe ab Anfang April. 

Unter der Artengruppe der Vögel halboffener Landschaften werden hier Singvogelarten zusammengefasst, für die 
Gehölzbestände als Nisthabitat dient, die für die Nahrungssuche jedoch auf Offenlandbiotope wie Grünland, Äcker 
und Staudenfluren angewiesen sind. Beispiele für solche Arten sind, Goldammer (Emberiza citrinella), Hänfling (Car-
duelis cannabina) und Stieglitz (Carduelis carduelis). Die Revierbesetzung beginnt bei der frühesten Art dieser Grup-
pe, der Goldammer, ab Mitte Februar, die Brut beginnt ab Mitte April. 

Lokale Population: 
Bei den Erfassungen in 2010 bis 2013 wurden im Bereich des aktuellen Geltungsbereiches siedlungs- und wald-
typische Vogelarten festgestellt (Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Hausrotschwanz, Haussperling, Kleiber, 
Mauersegler, Mehlschwalbe, Mönchsgrasmücke, Rauchschwalbe, Zaunkönig und Zilpzalp). Bei den Begehungen in 
2021 und auf Grund der nicht wesentlich veränderten Vegetationsstruktur konnten keine weiteren Arten nachgewie-
sen werden. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet nicht sicher bewertet werden, da Popu-
lationsparameter aus dem Umfeld nicht bekannt sind. Der Deutschlandtrend (12 Jahre) des Bestandes wird wie 
folgt angegeben: Amsel - leichte Zunahme, Bachstelze - stabil, Blaumeise - Zunahme, Buchfink - stabil, Hausrot-
schwanz - stabil, Haussperling - Zunahme, Kleiber - Zunahme, Mauersegler - moderate Abnahme, Mehlschwalbe - 
stabil, Mönchsgrasmücke - Zunahme, Rauchschwalbe - stabil, Rotkehlchen - leichte Zunahme, Zaunkönig - stabil 
und Zilpzalp - Zunahme. 

2.1 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Mit der Tötung oder Verletzung von Individuen (Nestlingen) muss insbesondere bei Gehölzrodungen in der Brutperi-
ode gerechnet werden. Zudem durch Kollision mit Glasscheiben von Gebäuden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Notwendige Gehölzrodungen werden auf ein Minimum reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt. Um 
auch sehr früh brütende Arten zu berücksichtigen, umfasst dieser Zeitraum die Monate Oktober bis einschließlich 
Januar. 

Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden in-dem reflexionsarmes Glas ver-
wendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15%. Eine für Vögel gefährliche 
Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbrüstungen aus Glas wird durch die Verwendung von halbtransparenten Ma-
terialien wie z. B. Milchglas vermieden. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

       Tötungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 
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Baumfreibrüter/ Gebüschbrüter/ Halboffenlandvögel 
Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnten, sind insbe-
sondere möglich, wenn Gehölzrodungen während der Brutzeit durchgeführt werden. Außerdem sind Kollisionen mit 
Glasflächen/ Scheiben möglich. Zudem ist zu erwarten, dass es zu einem Verlust von Nahrungshabitaten komm 
bzw. deren Eignung abnimmt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Notwendige Gehölzrodungen werden auf ein Minimum reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt. Um 
auch sehr früh brütende Arten zu berücksichtigen, umfasst dieser Zeitraum die Monate Oktober bis einschließlich 
Januar. 

Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasscheiben werden vermieden in-dem reflexionsarmes Glas ver-
wendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15%. Eine für Vögel gefährliche 
Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbrüstungen aus Glas wird durch die Verwendung von halbtransparenten Ma-
terialien wie z. B. Milchglas vermieden. 

Um der Entwertung des Nahrungshabitats entgegenzuwirken, wird auf kommunalen bzw. landeseigenen Freiflächen 
oder Flächen des Bundes auf die Ablage von Schurrasen verzichtet und stattdessen eine blütenreiche Mähwiese 
angelegt (eine jährliche Mahd). Das Mähgut wird abgefahren. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

       Störungsverbot ist erfüllt:                ja            nein 

2.3 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ist zudem durch Gehölzrodungen mög-
lich. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

Notwendige Gehölzrodungen werden auf ein Minimum reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt. Um 
auch sehr früh brütende Arten zu berücksichtigen, umfasst dieser Zeitraum die Monate Oktober bis einschließlich 
Januar. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

Schädigungsverbot ist erfüllt:            ja            nein 

 
 
6.3 Bestand und Betroffenheit weiterer geschützter Arten, die keinen gemein-

schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen 

Nachfolgend werden die im Untersuchungsraum potentiell vorkommenden geschützten Tier-

arten oder Gruppen, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gem. Art. 

1 Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, aufgeführt: 

keine. 
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Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen kann auch der hinreichende 

Schutz dieser Tierarten gewährleistet werden. 

 

 

7. Gutachterliches Fazit  

Bei Durchführung der o. g. Vermeidungsmaßnahmen kann dem Eintreten einschlägiger Ver-

botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG effektiv begegnet werden. Das Vorhaben ist 

somit nach den Maßgaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG zulässig. 

 

 

8. Quellenverzeichnis 

Gesetze, Normen, Richtlinien 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bund esnaturschutzgesetz – BNatSchG) , vom 

29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt geändert durch Artikel 8 des 

Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706). 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)  – Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflan-

zenarten. Vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258 (896)), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 

Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95). 

Richtlinie 92/43/EWG  des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tier- und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie  - FFH-Richtlinie, ABl. L 206 

vom 22.7.1992, S. 7), geändert durch Richtlinie 97/62/ EG des Rates vom 27.10.1997, ABl. L 305/ 42ff 

vom 8.11.1997, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/ 2003 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 29.09.2003, ABl. L 284/1 vom 31. 10.2003 sowie Richtlinie 2006/105/EG des Rates 

vom 20. November 2006 ABl. L 363/ S. 368ff vom 20.12.2006 

Richtlinie 2009/147/EG  des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über 

die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie). Amtsblatt der EU L 20/7 vom 

26.01.2010 

NatSchAG M-V  – Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-

schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) 
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1 Einleitung und Aufgabenstellung 
Die Stadt Sassnitz beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 33 „Straße der Jugend“ 
aufzustellen. Auf Grund der benachbarten Lage von stark befahrenen Straßen wird 
eine Schallimmissionsprognose benötigt.  
 

2 Grundlagen und Vorgehensweise 

2.1 Planung und Gegebenheiten  
Anlage 1 zeigt einen entsprechenden Lageplan. 
 
Es wurden mehrere Ortsbesichtigungen – letztmalig am 18. Februar 2022 - 
durchgeführt. 
 

2.2 Bewertungsmaßstab  
Als Bewertungsmaßstab ist zunächst die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 
heranzuziehen. Dabei sind die städtebaulichen Orientierungswerte (ORW) im Beiblatt 1 
der DIN aufgeführt.  
 
Tabelle 1 städtebauliche Orientierungswerte (ORW) der DIN 18005 der wichtigsten 

Gebietstypen für Immissionen ausgehend vom Straßenverkehr 

Gebiet ORW Tag in dB(A) ORW Nacht in dB(A) 

Mischgebiet 60 50 
allgemeines Wohngebiet 55 45 

 
Die Ermittlung der Schallimmissionen (Straßenverkehr) erfolgt dann im Weiteren durch 
Berechnung nach RLS-19 als „beste verfügbare Technologie“, die die bisher 
verwendete RLS-90, auf die in der DIN 18005 verwiesen wird, ersetzt. 
 

3 Unterlagen 
(1) Entwurf Bebauungsplan Nr. 33 „Straße der Jugend“, a+s Neubrandenburg, 

Arbeitsstand ca. 01.03.2022 
(2) Lärmkartierung MV, Stand 2017, Umweltplan Stralsund 2017 
(3) Fortschreibung des Verkehrskonzeptes Sassnitz, Ergebnisse der Analyse 
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und Abstimmung, Präsentation vom 05.03.2021, IVAS Ingenieurbüro für 
Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden 

(4) Verkehrskonzept Sassnitz, Verkehrsplanerische Untersuchung IVAS 
Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden 10. Januar 2022 

(5) Rohdaten 24 h der Verkehrszählung am Knoten B96/Straße der Jugend vom 
13.08.2019; IVAS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme 

(6) Fahrplan Buslinie 2 der Stadt Sassnitz, Internet abgerufen Februar 2022 
(7) E-Mail von IVAS zur weitergehenden Erläuterung der Analysedaten zur 

Straße der Jugend vom 20.02.2022 
 

4 Emissionsansätze 
Die Berechnungen erfolgen gemäß der aktuellen DIN 18005 nach dem Verfahren der 
RLS-90. Die RLS-90 ist zwischenzeitlich durch die RLS-19 abgelöst worden. Insofern 
erscheint es sachgerecht die Berechnungen nach dem neuen Verfahren auszuführen. 
Es kann erwartet werden, dass die angekündigte Neufassung der DIN 18005 einen 
Verweis auf die RLS-19 enthalten wird. 
 
Die Emissionen des Straßenverkehrs werden auf der Grundlage der prognostizierten 
Verkehrsmenge am Tage und in der Nacht berechnet. Die emissionsbestimmenden 
Eingabeparameter nach [RLS-19] sind: 

• maßgebende stündliche Verkehrsstärke M in KFZ/h, 
• maßgebender Anteil LKW1 (LKW ohne Anhänger und Busse über 3,5 t zul. 

Gesamtgewicht) p1 in %, 
• maßgebender Anteil LKW2 (LKW mit Anhänger und Sattelzüge über 3,5 t zul. 

Gesamtgewicht) p2 in %, 
• zulässige Höchstgeschwindigkeit v in km/h, 
• Längsneigung der Straße in %, 
• Straßenoberfläche, 
• Lichtsignalanlagen und 
• Anteil Motorräder, soweit bekannt 

 
Die Emissionsermittlung für die anliegenden Straßen wurde auf der Grundlage dieser 
Daten ausgeführt. 
 
Die Stadt Sassnitz hat aktuell ihr Verkehrskonzept fortschreiben lassen. Aus den 
diesbezüglichen Unterlagen (3), (4), (5) und (6) wurden die erforderlichen 
Verkehrsdaten für die Berechnungen nach RLS-19 abgeleitet.  
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Dazu wurden 2019 in der Hauptsaison Verkehrszählungen vorgenommen. Aus den 
detaillierten Daten der Knotenzählung B96/Straße der Jugend (5) lassen sich die 
Schwerverkehrsanteile p1, p2 und der Motorradanteil sowie die Tag/Nacht-Verteilung 
für alle Fahrzeugarten ableiten. Die Zählung fand in der Hauptsaison statt und stellt 
somit eine Art Spitzenbelastung dar. Eine Umrechnung auf die nach RLS-19 
anzuwendenden Jahresmittelwerte wurde nicht vorgenommen – dazu wären weitere 
langfristige Datenerhebungen notwendig. Die daraus resultierende Überschätzung 
kann somit als worst-case Betrachtung, die auf der sicheren Seite liegt (zu Gunsten 
der Betroffenen), angesehen werden. 
Für die Straße der Jugend wurden direkt an der B96 4400 Fahrzeuge/24 h festgestellt. 
Im weiteren Verlauf sind dann (als Hafenstraße) im Hafenbereich 1900 Fahrzeuge/24 
h registriert worden. Die Differenz muss aus Quell und Zielverkehren entlang der 
Straße der Jugend resultieren. Für den hier interessierenden Bereich ist sicherlich das 
Wohngebiet Fischerring relevant zu beachten. Nach Rücksprache mit dem 
Verkehrsgutachter (7) kann schätzungsweise von 2000 Fahrzeugen/24h (als PKW) für 
diesen Bereich ausgegangen werden. Dies wurde mit in die verwendeten 
Verkehrszahlen eingerechnet. Für genauere Daten wären Zählungen auszuführen. 
Weiterhin wurde die inzwischen eingerichtete Buslinie 2 mit berücksichtigt. 
 
Es wird eingeschätzt, dass sich dadurch auch eine gesonderte Hochrechnung auf den 
Planungshorizont (ca. 2035) erübrigt, da man in MV bereits seit einiger Zeit davon 
ausgehen kann, dass sich die Fahrzeugmengen ohne besonderen Umstände - wie z.B. 
Infrastrukturprojekte - nicht weiter erhöhen werden. Im vorliegenden Falle gibt es 
keine Erkenntnisse in dieser Richtung. Durch den geplanten großflächigen 
Pufferparkplatz am Knoten B96/Straße der Jugend mit Shuttleverkehr auf der 
ehemaligen Hafenbahntrasse (Straße im Bau) kann eher eine Abnahme des PKW und 
Busverkehrs auf der Straße der Jugend erwartet werden 
 
Die zulässigen Geschwindigkeiten und die Straßenbeläge wurden bei 
Ortsbesichtigungen zuletzt im Februar 2022 erhoben. Die Längsneigung wird vom 
Berechnungsprogramm automatisch aus dem verwendeten Geländemodell ermittelt. 
 
Die Eingangsdaten der Emissionsberechnung und die daraus ermittelten 
Schalleistungspegel sind in der Tabelle in Anlage 7 aufgeführt. Die Straßenabschnitte 
sind in einem Lageplan in der Anlage 8 dargestellt. 
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5 Ergebnisse der Schallimmissionsberechnungen 
Alle vorhandenen und verbleibenden Gebäude wurden als abschirmende Hindernisse 
und Reflektoren in der Berechnung berücksichtigt.  
 
Die Berechnungen wurden gemäß den Richtlinien für Lärmschutz an Straßen 2019, 
[RLS-19] als Stand der Technik ausgeführt. Die Schallimmissionen wurden im 
gesamten Untersuchungsgebiet im 2m x 2m Raster in fünf Meter Höhe über Gelände 
berechnet. Diese Höhe ist repräsentativ für das erste Obergeschoss. Die 
Beurteilungspegel für das Erdgeschoss sind demgegenüber etwas niedriger. Als gute 
Abschätzung auf der sicheren Seite können diese Werte auch für die höheren OG 
herangezogen werden. 
Die Berechnungshöhe ergibt sich aus der RLS-19, wo eine Berechnung in Höhe der 
Geschossdecke (0,05 m vor der Außenfassade) gefordert wird. Die Höhenstufung 
ergibt sich aus der üblichen Geschosshöhe von 2,8 m.  
 
Die Berechnungsergebnisse für die Beurteilungspegel sind in den Farbrasterkarten in 
den Anlagen 2-3 für den Fall freier Schallausbreitung ohne neue Bebauung im 
Plangebiet – aber mit dem Bestandsschutzgebäude - dargestellt.  
 
Es kann an Hand dieser Ergebnisdarstellungen zunächst einmal die Aussage getroffen 
werden, dass die Beurteilungspegel für die geplanten Baufelder im Bereich entlang der 
Straße der Jugend im Bereich von: 

• unterhalb 50 dB(A) bis zu 60 dB(A) am Tage und  
• unterhalb 40 dB(A) bis max. 49 dB(A) in der Nacht  

zu erwarten sind.  
 
Die städtebaulichen Orientierungswerte DIN 18005 Beiblatt 1 für eine Allgemeines 
Wohngebiet von 55 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der Nacht werden dabei erwartbar 
im Randbereich zur Straße der Jugend leicht überschritten. Auf Grund der deutlich 
ausgeprägten Abbruchkante durch den Einschnitt der Straße bzw. des Tribberbaches 
wird ein erhöhter Abstand der Bebauung von der Straße erforderlich, der sich hier 
günstig lärmmindernd auswirkt. Auch der daraus resultierende Höhenunterschied trägt 
in dieser Richtung mit zur Abstandsvergrößerung bei.  
 
Die Anlagen 4 und 5 zeigen die Überschreitungen der städtebaulichen 
Orientierungswerte (WA) Tag bzw. Nacht für Straßenverkehrslärm für das festgesetzte 
Baufeld (Baugrenzen). Die grün-gelben Zonen zeigen dabei die Einhaltung der 
Zielwerte während ocker und orange die aufsteigend hohe Überschreitung anzeigen. 
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Die Orientierungswerte der DIN 18005 können im Rahmen der Abwägung, bei 
Vorliegen anderer gewichtiger Gründe, überschritten werden. In der Praxis haben sich 
als Obergrenze bei der Abwägung die Immissionsgrenzwerte der 
„Verkehrslärmschutzverordnung“ (16. BIMSCHV) etabliert. Diese 
Immissionsgrenzwerte liegen bei:  

• einem allgemeinen Wohngebiet WA:  59/49 dB(A) Tag/Nacht  
 
Diese Werte liegen somit vier Dezibel über den Orientierungswerten der DIN 18005 
beim allgemeinen Wohngebiet.  
 
Im Ergebnis sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BIMSCHV von 59 dB(A) am Tage 
und 49 dB(A) innerhalb des Baufeldes nicht (in der Nacht) oder nur geringfügig 
(ca. 1 dB am Tage) überschritten. Die Isolinien für 59/49 dB(A) Tag/Nacht sind jeweils 
in den Anlagen 2 und 3 als schwarze Linien mit eingetragen. 
 
Da die Immissionsgrenzwerte der 16. BIMSCHV in der Nacht nicht überschritten 
werden, sind keine speziellen Schallschutzmaßnahmen oder Festsetzungen 
erforderlich. Der notwendige Schallschutz ist über die bauaufsichtlich in MV eingeführte 
DIN 4109 unabhängig von speziellen Festsetzungen sichergestellt.  
 
Grundlage der Bemessung der Schallschutzmaßnahmen ist nach [DIN 4109-1, 7.1] der 
maßgebliche Außenlärmpegel, die Angabe kann auch als Lärmpegelbereich gemäß 
Tabelle 7 erfolgen. Die [DIN 4109-2] legt fest, dass der maßgebliche Außenlärmpegel 
berechnet wird.  
Seit der Novellierung der DIN 4109 ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit 
maßgeblich, die die höhere Anforderung ergibt [DIN4109-2, 4.4.5].  
Unter 4.4.5.2 Straßenverkehr ist in der DIN dazu ausgeführt, dass bei einer Differenz 
der Beurteilungspegel von Tag und Nacht kleiner als 10 dB der Beurteilungspegel 
Nacht zur Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels heranzuziehen ist:  
 

„…. so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes 
aus einem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem 
Zuschlag von 10 dB(A).“ 

 
Wie sich aus den berechneten Schallimmissionsplänen (Anlage 2 und 3) ableiten lässt, 
ist der Unterschied der Beurteilungspegel Tag-Nacht größer als 10 dB. Im vorliegenden 
Bebauungsplan ist somit der Beurteilungspegel Tag maßgeblich. 
 
Die ermittelten Beurteilungspegel können als Bemessungsgrundlage für die Ableitung 
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des maßgeblichen Außenlärmpegels für die Anforderungen der DIN 4109:2018 
verwendet werden. Als Handreichung für die erforderlichen Schallschutznachweise 
nach DIN 4109 im Bauantragsverfahren wurden die Lärmpegelbereiche entsprechend 
berechnet. In der Anlage 6 ist eine Darstellung der ermittelten Lärmpegelbereiche 
aufgeführt. Es treten innerhalb der bebaubaren Flächen (Baufeld) im Wesentlichen die 
Lärmpegelbereiche I bis III auf. 
 
Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen: 
1. Einsatz von Pflaster mit ebener Oberfläche gemäß RLS-19 3.3.5 bei der 

geplanten Sanierung der Straße der Jugend (Abschnitte S005b und S005c in 
Anlage 8), Pegelreduzierung von ca. 4 dB(A) 

2. Generell Tempo 30 auch auf dem bereits sanierten Abschnitt der Straße der 
Jugend (Abschnitt S005d in Anlage 8) Pegelreduzierung von ca. 2-3 dB(A) 

6 Empfehlung zu textlichen Festsetzungen im 
Bebauungsplan 

Spezielle Festsetzungen zum Lärmschutz werden auf Grund der oben erläuterten 
Ergebnisse nicht als erforderlich angesehen. 
 
Es wird aber empfohlen die Lärmpegelbereiche gemäß Anlage 6 als Hinweis mit in den 
Bebauungsplan aufzunehmen. 
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7 Zusammenfassung 
Die Stadt Sassnitz beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 33 „Straße der Jugend“ 
aufzustellen. Das Plangebiet liegt im Süden von Sassnitz unmittelbar an der stark 
befahrenen gepflasterten Straße der Jugend als erster Zufahrt zum Stadthafen von 
Sassnitz. Auf Grund der benachbarten Lage zu dieser Straße wird eine 
Schallimmissionsprognose benötigt. 
 
Da die ermittelten Beurteilungspegel innerhalb der Baufelder auch im Bereich an der 
Straße der Jugend die Immissionsgrenzwerten der 16. BIMSCHV in der Nacht nicht 
und am Tage nur geringfügig um bis zu 1 dB überschreiten, sind die resultierenden 
Überschreitungen der Orientierungswerte DIN18005 für allgemeine Wohngebiete im 
Rahmen der Abwägung tolerierbar. Es sind keine speziellen Schallschutzmaßnahmen 
bzw. gesonderten Festsetzungen zum Schallschutz notwendig. Der erforderliche 
Schallschutz ist über die in Mecklenburg-Vorpommern bauaufsichtlich eingeführte DIN 
4109:2018 gesichert. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, die berechneten Lärmpegelbereiche als Hinweis mit in 
den Bebauungsplan mit aufzunehmen. 
 
 
Ankershagen, 11. März 2022 

 
Dr. T. Lober  



Schallimmissionprognose B-Plan Nr. 33 Sassnitz  Seite 10 von 15 

Bericht Projekt Nr. 2684; Version 1.0  vom 11. März 2022  

8 Quellen 
[16. BImSchV]  Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. 
Juni 1990, (BGBl. I S. 1036) die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 4. November 2020 (BGBl. I. S. 2334)geändert worden ist. 

[DIN 18005-1] DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau Teil 1: Grundlagen und 
Hinweise für die Planung“, Juli 2002  

[DIN 18005-1B1] DIN 18005-1 Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1: 
Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung“, Mai 1987 

[DIN 4109-1] DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau: Mindestanforderungen“, 
Januar 2018 

[DIN 4109-2] DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau: Rechnerische 
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“, Januar 2018 

[DIN ISO 9613-2]  DIN ISO 9613 Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien“, 
Oktober 1999 

[LIMA 2021]  Programmsystem LIMA, Version 2021; Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft, 
Dortmund 2021 

[RLS-90]  RLS-90, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990  
[RLS-19]  RLS-19, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019  
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9 Anlagen 
1. Lageplan mit Geltungsbereich 
2. Schallimmissionsplan Straßenverkehr Tag 
3. Schallimmissionsplan Straßenverkehr Nacht 
4. Überschreitungen der ORW DIN 18005 Straßenverkehr Tag 
5. Überschreitungen der ORW DIN 18005 Straßenverkehr Nacht 
6. Lageplan maßgeblicher Außenlärmpegel (Lärmpegelbereiche) 
7. Verkehrsdaten der Straßenabschnitte mit resultierenden Schallemissionen nach 

RLS-19 
8. Lageplan der Straßenabschnitte 
 

 
 
 
Anlagen: 8 Seiten  
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Anlage 7   Ermittlung der Schalleistungspegel nach RLS-19
Projekt: Bebauungsplan Nr. 33 - "Straße der Jugend" in Sassnitz
Nr. 2684
Datum 09.03.22

Tag Nacht
dB(A) dB(A)

Str. der Jugend 75,5 64,8
Str. d. Jugend Pflas 82,7 71,6
B96west 81,3 70,6
B96ost 80,7 70,0
Str. der Jugend 77,5 66,6
Str. der Jugend 79,7 68,6

Datenbahnk (Eingangsdaten)

Nr. Straßenabschnitt ID
Regel-

querschnitt/ 
Straßenbreite

Straßen-
deckschicht-
typ (Belag, 

s.u.)

Mt
v PKW 

Tag p1t p2t
v LKW 1 

Tag
v LKW 2 

Tag pKrt Mn
v PKW 
Nacht p1n p2n

v LKW 1 
Nacht

v LKW 2 
Nacht pKrn

Tag dB(A) Nacht dB(A) km/h % % km/h km/h % km/h % % km/h km/h %
 Index <STN> <ID> <RQ> <PT> <PN> <BLG> <MT> <VPT> <PL1T> <PL2T> <VL1T> <VL2T> <PKRT> <MN> <VPN> <PL1N> <PL2N> <VL1N> <VL2N> <PKRN>

1 Str. der Jugend S015          -0 9 75,47 64,81 4 263,7 50 2,54 0,66 50 50 0,01 20,4 50 2,45 0,61 50 50 1,23
2 Str. d. Jugend Pflas S015d         -0 9 82,724 71,574 13 143 50 4,68 1,22 50 50 0,03 11 50 4,54 1,13 50 50 2,27
3 B96west S005          -0 9 81,322 70,565 4 1004,9 50 3,64 0,28 50 50 0,01 70,6 50 6,19 0,71 50 50 1,06
4 B96ost S006          -0 9 80,726 70,016 4 886,3 50 3,56 0,12 50 50 0,01 60,8 50 6,79 0,62 50 50 1,23
5 Str. der Jugend S015c         -0 9 77,526 66,564 13 143 30 4,68 1,22 30 30 0,03 11 30 4,54 1,13 30 30 2,27
6 Str. der Jugend S015b         -0 9 79,654 68,647 13 263,7 30 2,54 0,66 30 30 0,01 20,4 30 2,45 0,61 30 30 1,23

Mt maßgebliche stündliche Verkehrsmenge am Tage
p1t maßgebender Anteil LKW1 (über 3,5 t zul. Gesamtmasse) am Tage
p2t maßgebender Anteil LKW2 (über 3,5 t zul. Gesamtmasse) am Tage
pKrt Anteil Motorräder am Tage
Mn maßgebliche stündliche Verkehrsmenge in der Nacht
p1n maßgebender Anteil LKW1 (über 3,5 t zul. Gesamtmasse) in der Nacht
p2n maßgebender Anteil LKW2 (über 3,5 t zul. Gesamtmasse) in der Nacht
pKrn Anteil Motorräder in der Nacht

Belagskennung nach RLS-19 Tabelle 4a und 4b
<BLG> Straßendeckschichttyp (verkürzt, vgl. RLS-19 Tab. 4)

1 nicht geriffelter Gussasphalt
2 Splittmastixasphalte SMA5 und SMA 8 <=60 km/h
3 Splittmastixasphalte SMA5 und SMA 8 >60 km/h
4 Asphaltbetone
5 OPA PA11 > 60 km/h
6 OPA PA8 > 60 km/h
7 Beton mit Waschbetonoberfläche > 60 km/h
8 Lärmarmer Gussasphalt > 60 km/h
9 Lärmtechnisch optimierter Asphalt aus AC D LOA <= 60 km/h

10 Lärmtechnisch optimierter Asphalt aus SMA  LA 8 > 60 km/h
11 dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise
12 Pflaster mit ebener Oberfläche
13 sonstiges Pflaster

 Schalleistungspegel LWA 

Straßenabschnitt

Schalleistungspegel LWA 
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